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Gegenstand der Genehmigung:

Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage (WKA) vom Typ NORDEX N133 (Ro-
tordurchmesser 133,2 Meter, Gesamthohe 149,1 Meter, Leistung von 4,8 MW)
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Genehmigung

Der

wpd Windpark Westersielzug Il GmbH & Co. KG
Stephanitorsbollwerk 3
28217 Bremen

wird auf den Antrag vom 10. Juni 2024 , eingegangen am 22. August 2024, Unterlagen zu-
letzt erganzt am 16. Dezember 2025, gemal} § 4 in Verbindung mit § 10/19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit (i. V. m.)

der Nummer 1.6.2, Verfahrensart V des Anhanges 1 der 4. Verordnung Uber genehmi-
gungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV)

die nachstehende Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage
(WKA) in

Elisabeth-Sophien-Koog

Gemarkung: Elisabeth-Sophien-Koog
Flur: 12
Flurstick: 18

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach Malgabe der unter Abschnitt A V dieses Bescheides aufge-
fuhrten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A | und IIl aufgefihrten Festsetzun-
gen und Nebenbestimmungen.
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2.1

Entscheidung

Genehmigung
Gegenstand der Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung ist die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur
Nutzung von Windenergie .

Diese Genehmigung umfasst folgende bauliche MalRinahmen / Errichtungsarbei-
ten:

» Herstellung der Zufahrtswege und Stellflachen auf dem Betriebsgrundstlick
* Herstellung des Flachfundaments
* Errichtung der Windkraftanlage

* Integration der Nachtkennzeichnung der WKA in ein System der bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeichnung (BNK-System).

Die Anlage ist gemaR den unter Abschnitt A V aufgeflihrten Antragsunterlagen zu
errichten und zu betreiben, soweit sich aus den Nebenbestimmungen dieses Be-
scheides nichts anderes ergibt.

Beschrankungen und Emissionsbegrenzungen

Die WKA darf nur am Tag zwischen 06:00 und 22:00 Uhr betrieben werden.

Verwaltungskosten

Fir die Erteilung der Genehmigung wird eine Gebuhr in Hohe von 38.655 € fest-
gesetzt.

Die Gebuhr fur die Vorprifung nach §§ 5, 9 des Gesetzes Uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprufung (UVPG) betragt 1.932 €.

Die Gebuhr fur die Feststellung, das, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfor-
dert, betragt 50 €.

Als Auslagen werden 5,62 € erhoben.

Die Gesamtkosten in Hohe von 40.642,62 € werden gemal} § 17 Verwaltungskos-
tengesetz des Landes Schleswig-Holstein (VwKostG SH) mit Bekanntgabe dieser
Entscheidung fallig.

Bescheid Aktenzeichen. G40/2024/111
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1.1

1.2

1.3

Nebenbestimmungen
Bedingungen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter folgenden/r Bedin-
gungen erteilt:

Erlédschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bekanntga-
be dieses Bescheides gegenluber der Genehmigungsinhaberin/dem Genehmi-
gungsinhaber der Betrieb der Anlage entsprechend der Genehmigung aufgenom-
men wird.

Diese Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag ist vor Fristablauf zu
stellen.

Ruckbauverpflichtung

Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn der Ruckbau
durch eine entsprechende Verpflichtungserklarung gesichert und die Sicherung
der Ruckbausumme in Hohe von 322.560 € (Sicherheitsleistung) durch den An-
tragsteller/ die Antragstellerin nachgewiesen ist. Die Sicherheitsleistung ist zu-
gunsten des Landes Schleswig-Holstein zu erbringen.

Naturschutz

Far den mit der Errichtung von einer Windkraftanlage einhergehenden Eingriff in
das Landschaftsbild wird eine Ersatzzahlung im Sinne des § 15 Absatz 6 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 9 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) erforderlich. Die Ersatzgeldsumme in Héhe von 157.226,33 € ist spa-
testens zwei Wochen vor Baubeginn auf das Konto des Kreises Nordfriesland,
IBAN DE672750000 0000 003186 bei der Nord-Ostsee-Sparkasse, BIC
NOLADE21NOS zum Kassenzeichen 666000008709 (bitte unbedingt angeben!)
zu Uberweisen.

Es darf erst mit der Errichtung der Windkraftanlage begonnen werden, wenn die
fur die Kompensationsmalinahme erforderliche Flache von insgesamt 19.473 m?
in der Gemeinde und Gemarkung Vollerwiek, Flur 1, Flurstiick 9 (teilweise) durch
Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit im jeweiligen Grund-
buch erstrangig zugunsten der jeweiligen Unteren Naturschutzbehdrde (UNB) ge-
sichert wurde und der Genehmigungsbehdrde sowie der Unteren Naturschutzbe-
horde des Kreises Nordfriesland ein Nachweis Uber diese Eintragung vorgelegt
wurde. Die beschrankte personliche Dienstbarkeit muss mindestens folgenden In-
halt haben:

Das Grundstuck dient gemaf Bescheid des Landesamtes fur Umwelt vom 2. April
2026, Az.: G40/2024/111 Zwecken des Naturschutzes. Es ist der naturlichen Ent-
wicklung (Sukzession) zu Uberlassen, sofern nicht Pflege- und Entwicklungsmal}-
nahmen mit der Unteren Naturschutzbehdrde abgestimmt sind (MalRhahmenkon-
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2.1

2.1.1

215

2.2

2.2.1

222

zept zum Flachenpool Rosendahl, Vollerwiek vom 24.11.2025). Der Eigentimer
hat jegliche Handlungen zu unterlassen, die der naturlichen Entwicklung des
Grundstucks entgegenstehen. Diese Eintragung kann nur mit der Zustimmung der
Unteren Naturschutzbehorde des Kreises Nordfriesland geldscht werden.

Auflagen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen
verbunden:

Allgemeines

Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides sowie eine Ausfertigung der An-
tragsunterlagen sind an der Betriebsstatte bereitzuhalten und den Genehmi-
gungs-/Uberwachungsbehdrden auf Verlangen vorzulegen.

Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt fir Umwelt (LfS) unverztglich schrift-
lich mitzuteilen:

* der Baubeginn;

« die voraussichtliche Fertigstellung der Anlage spatestens vier Wochen vor der
Inbetriebnahme;

« die Inbetriebnahme der Anlage innerhalb von zwei Wochen nach der Inbetrieb-
nahme.

Fir diese Mitteilungen sind die dieser Genehmigung als Anlage beigeftigten For-
mulare zu verwenden.

Die Einstellung des Betriebs der hier genehmigten WKA ist der Genehmigungsbe-
hoérde anzuzeigen. In der Anzeige nach § 15 Absatz 3 BImSchG (Betriebseinstel-
lung) ist der voraussichtliche Zeitraum des Rickbaus der WKA anzugeben.

Innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der WKA sind der Genehmigungs-
behorde (LfU) die Koordinaten in UTM ETRS 89 (Zone 32) der vermessenen
Standorte vorzulegen und der Nachweis, dass eine bekanntgegebene Stelle fur
die Nachweismessung des Schallleistungspegels beauftragt wurde.

Der Betreiber hat ein Wartungspflichtenbuch zu flhren.
Immissionsschutz

Der Betreiber / Die Betreiberin hat der immissionsschutzrechtlichen Uberwa-
chungsbehorde unverziglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sons-
tige Stérung des bestimmungsgemafien Betriebes mit erheblichen Auswirkungen
wie z. B. der Austritt bedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen der Wind-
kraftanlage mitzuteilen.

Die Protokolle sind mindestens zwolf Monate durch den Betreiber vorzuhalten und
auf Verlangen der zustandigen Immissionsschutzbehdrde vorzulegen.
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223

224

2.2.5

Sollte durch eine Ferntuberwachung nur der Hersteller der WKA in der Lage sein,
Daten uber die Betriebsweise der WKA abzufragen, so hat der Betreiber der Anla-
ge sicherzustellen, dass das LfU die erforderlichen Daten vom Hersteller genannt
bekommt. Es sind alle Daten, Parameter und Einstellungen Uber die Betriebsweise
der WKA anzugeben, die fur die klare Einstufung der beantragten Leistungskennli-
nie notwendig sind.

Die WKA ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschaltmal3nahmen
erhebliche Belastigungen der Nachbarschaft durch periodischen Schattenwurf ver-
hindert werden. Die Beschattungsdauer der WKA, unter der Berucksichtigung der
Vorbelastung, darf an den im Einwirkbereich der WKA liegenden schutzbedurftigen
Raumen die Immissionsrichtwerte (IRW) von

maximal 30 Minuten pro Tag
und
maximal 8 Stunden pro 12 Monate nicht Uberschreiten.

Der Einwirkbereich dieser Anlage liegt bezlglich des Schattenwurfes bei circa
1.800 Metern.

Dort, wo die Richtwerte aufgrund der Vorbelastung schon tUberschritten sind, darf
die WKA keinen zusatzlichen periodischen Schattenwurf mehr verursachen.

Fir die Einstellung der Abschaltzeiten sind insbesondere die WKA und Immissi-
onsorte zu berucksichtigen, die in der Schattenwurfprognose (Kapitel 4.10 der An-
tragsunterlagen) angenommen bzw. untersucht wurden.

Bei der Festlegung der genauen Abschaltzeiten ist die genaue Ausdehnung am
Immissionsort (z. B. Fenster- oder Balkonflachen oder am Wohnhaus angrenzen-
de Terrassen) zu berucksichtigen und die zusatzliche Belastung durch weitere
WKA.

Die ermittelten Daten zur Sonnenscheindauer und Abschaltzeit sind von der Steu-
ereinheit Uber mindestens ein Jahr zu dokumentieren, entsprechende Protokolle
sind auf Verlangen der zustandigen Behdrde vorzulegen.

Der Sensor einer lichtgesteuerten Abschalteinrichtung ist regelmafig im Rahmen
der Servicearbeiten an der WKA auf Verschmutzung und Beschadigungen zu kon-
trollieren. Verschmutzungen und Beschadigungen sind unverztglich zu beheben.

Innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme der WKA ist der zustandigen
Genehmigungsbehdrde die Installation einer Schattenabschaltungsautomatik
schriftlich zu bestatigen. Auf Anforderung der Aufsichtsbehorde ist ein Nachweis
zu erbringen, dass die Schattenwurfabschaltautomatik fachgerecht installiert und
funktionsfahig ist und dass die erforderlichen Abschaltzeiten sicher eingehalten
werden.
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2.2.6

2.2.7

2.3

2.3.1

2.3.2

24

2.4.1

24.2

243

244

245

2.5

Alle sichtbaren Windkraftanlagenteile, wie z. B. Rotor, Spinner, Nabe, Gondelge-
hause oder Turm, sind mit mittelreflektierenden Farben und mit matten Glanzgra-
den zu versehen. Beispielsweise wirde die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) mit der
Glanzzahl kleiner 30 % (gemal 1ISO 2813) den Vorgaben entsprechen.

Bei moglichem Eisansatz und der Gefahr des Eisabwurfes ist die Anlage in den
Trudelbetrieb zu versetzen.

Abfallrecht

Sofern zur Befestigung von Erschlielungsstral®en und/oder Stellplatzen minerali-
sche Ersatzbaustoffe eingesetzt werden sollen, sind die Vorgaben der Verordnung
Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-
sche Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung, ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. | S. 2598), in der aktuellen Fassung, einzuhalten.

Die bei durch den Betrieb der Anlagen anfallenden Abfalle, wie z. B. Altdle, sind
ordnungsgemal zu entsorgen. Die erforderlichen Nachweise sind der unteren Ab-
fallentsorgungsbehoérde des Kreises Nordfriesland auf Verlangen vorzulegen.

Baurecht

Die gepruften bautechnischen Nachweise in Ubereinstimmung mit den genehmig-
ten Bauantragsunterlagen sind malfigebend fir die Ausflihrung. Die Prufberichte
und Prufbemerkungen des Prufingenieurs fur Standsicherheit gelten als Auflagen
und sind zu beachten. Die Bautenstande sind ihm wie in den Prufberichten ange-
geben rechtzeitig anzuzeigen.

Der Prifauftrag des Prufingenieurs fur Standsicherheit erfolgt durch die untere
Bauaufsicht des Kreises Nordfriesland. Die Standsicherheitsnachweise sind recht-
zeitig in zweifacher Ausfertigung der unteren Bauaufsicht zuzusenden, so dass
dann der Prifauftrag erteilt werden kann.

Der Baubeginn darf erst erfolgen, wenn der noch von der unteren Bauaufsichtsbe-
hdérde zu beauftragende Prufingenieur flr Standsicherheit die statischen Unter-la-
gen und sonstigen Nachweise (Bodengutachten, Turbulenzgutachten o.a.) ein-ge-
sehen bzw. gepruft hat und gegen einen Baubeginn keine Bedenken erhebt.

Der beauftragte Prufingenieur fur Standsicherheit hat die mangelfreie Abnahme
nach Fertigstellung zu bestatigen.

Eine Bauzustandsbesichtigung behalt sich die Baubehorde vor. Baubeginn und
Bautenstande sind ihr rechtzeitig anzuzeigen.

Brandschutz

Mit der flr den Windpark ortlich zustandigen Feuerwehr ist vor Ausfliihrungsbeginn
abzustimmen, ob zusatzlich zu den im bzw. in der Umgebung des Windparks vor-
handenen offenen Léschwasserentnahmestellen eine weitere Vorhaltung von

Bescheid Aktenzeichen. G40/2024/111
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26

2.6.1

26.2

26.3

264

2.6.5

2.6.6

Léschwasser fur die Bekampfung von Entstehungsbranden im Bereich des Wind-
parks erforderlich ist.

Gewasser- und Bodenschutz

Bei Windkraftanlagen und Trafostationen handelt es sich um Anlagen die wasser-
gefahrdende Stoffe verwenden, z. B. fur Getriebe, Generatoren oder Trafos.

Es sind daher gemaR § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBI. | S.2585), in der zurzeit gultigen Fassung i. V. mit der Verordnung Uber An-
lagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017
(BGBI. 1 S. 905), in der zurzeit guiltigen Fassung, folgende Anforderungen zu erful-
len:

Grundsatzanforderungen (§ 17 AwSV):

Anlagen mussen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und betrieben
werden, dass

1) wassergefahrdende Stoffe nicht austreten kénnen,

2) Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefahrdenden Stoffen in Beruh-
rung stehen, schnell und zuverlassig erkennbar sind,

3) austretende wassergefahrdende Stoffe schnell und zuverlassig erkannt und
zuruckgehalten sowie ordnungsgemal’ entsorgt werden; dies gilt auch fur be-
triebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste, und bei einer Stérung des
bestimmungsgemalen Betriebs der Anlage (Betriebsstdrung) anfallende Ge-
mische, die ausgetretene wassergefahrdende Stoffe enthalten kdnnen, zurick-
gehalten und ordnungsgemal als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt
werden.

Anlagen mussen dicht, standsicher und gegenuber den zu erwartenden mechani-
schen, thermischen und chemischen Einflissen hinreichend widerstandsfahig
sein.

Der Betreiber hat bei der Stilllegung einer Anlage oder von Anlagenteilen alle in
der Anlage oder in den Anlagenteilen enthaltenen wassergefahrdenden Stoffe, so-
weit technisch mdglich, zu entfernen. Er hat die Anlage gegen missbrauchliche
Nutzung zu sichern.

Anforderungen an die Rickhaltung wassergefahrdender Stoffe (§ 18 AwSV):

Anlagen mussen ausgetretene wassergefahrdende Stoffe auf geeignete Weise zu-
ruckhalten. Dazu sind sie mit einer Ruckhalteeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz
16 auszurusten. Satz 2 gilt nicht, wenn es sich um eine doppelwandige Anlage im
Sinne von § 2 Absatz 17 handelt. Einzelne Anlagenteile kbnnen uber unterschiedli-
che, jeweils voneinander unabhangige Ruckhalteeinrichtungen verfligen. Bei Anla-
gen, die nur teilweise doppelwandig ausgerustet sind, sind einwandige Anlagentei-
le mit einer Ruckhalteeinrichtung zu versehen.
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26.7

2.6.8

26.9

2.6.10

2.6.11

2.7

2.7.1

Ruckhalteeinrichtungen mussen flissigkeitsundurchlassig sein und drfen keine
Ablaufe haben. Flussigkeitsundurchlassig sind Bauausfuhrungen dann, wenn sie
ihre Dicht- und Tragfunktion wahrend der Dauer der Beanspruchung durch die
wassergefahrdenden Stoffe, mit denen in der Anlage umgegangen wird, nicht ver-
lieren.

Ruckhalteeinrichtungen mussen fir folgendes Volumen ausgelegt sein:

bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder Verwenden wassergefahr-
dender Stoffe muss das Ruckhaltevolumen dem Volumen an wassergefahrdenden
Stoffen entsprechen, das bei Betriebsstérungen bis zum Wirksamwerden geeigne-
ter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann.

Auf ein Ruckhaltevolumen kann bei oberirdischen Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen der Wassergefahrdungsklasse 1 mit einem Volumen bis
1.000 Liter verzichtet werden, sofern sich diese auf einer Flache befinden, die

1) den betriebstechnischen Anforderungen gentgt, und eine Leckerkennung
durch Infrastrukturelle MaRnahmen gewabhrleistet ist, oder

2) flussigkeitsundurchlassig ausgebildet ist.

Bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder Verwenden wassergefahr-
dender Stoffe der Gefahrdungsstufe D nach § 39 Absatz 1 muss die Ruckhalteein-
richtung abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 so ausgelegt sein, dass das
Volumen flussiger wassergefahrdender Stoffe, das aus der gréfdten abgesperrten
Betriebseinheit bei Betriebsstérungen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegen-
malinahmen getroffen werden, vollstandig zurlickgehalten werden kann.

Wassergefahrdende Stoffe, die beim Austreten so miteinander reagieren konnen,
dass die Funktion der Ruckhaltung nach Absatz 1 beeintrachtigt wird, mussen ge-
trennt aufgefangen werden.

Naturschutz

Far die Kompensation fur die mit der Errichtung von einer Windkraftanlage (WKA)
einhergehenden Eingriffe in den Naturhaushalt ist eine 19.473 m2 grol3e Flache
aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu entlassen und dauerhaft der nattrlichen
Entwicklung zuzufihren, sofern nicht Pflege- und Entwicklungsmafnahmen mit
der Unteren Naturschutzbehorde abgestimmt sind.

Die Kompensation setzt sich wie folgt zusammen:

Naturhaushalt: 17.956 m?
Versiegelung: 1.481 m?
Grabenverrohrung: 36 m2.

In diesem Fall wird die Kompensation uber einen anerkannten Flachenpool er-
bracht. Die Ausbuchung erfolgt nach Eingang der Baubeginnanzeige.

Die Flachenpool-lnanspruchnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Bescheid Aktenzeichen. G40/2024/111
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27.2

273

274

2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

284

19.473 Okopunkte gemaR vertraglicher Vereinbarung vom 21.11.2025 aus dem
Flachenpool von Hans-Jurgen Rosendahl, mit der Bezeichnung ,Flachenpool Ro-
sendahl, Vollerwiek, Az.: 67.30.3-41/25, Gemeinde Vollerwiek.

Die Flachen sind gemals dem Malinahmenkonzept zum Flachenpool Rosendahl,
Vollerwiek vom 24.11.2025 zu unterhalten. Abweichungen hiervon sind nur mit vor-
heriger Zustimmung der Unteren Naturschutzbehoérde des Kreises Nordfriesland
zulassig.

Die fur die Windenergieanlagen notwendigen neu einzurichtenden ErschlieBungen
sind unter Beachtung des Eingriffsminimierungsgebotes des § 15 Absatz 1 Bun-
desnaturschutzgesetz anzulegen. Es ist in der Regel eine Grandbefestigung zu
wahlen. Bitumindse und andere Vollversiegelungen sind zu vermeiden.

ErschlieRungen mussen einen Mindestabstand von 2,00 Metern zu Biotopstruktu-
ren wie Knicks und Walle einhalten. Gesetzlich geschutzte Biotope durfen nicht
beeintrachtigt werden (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG). Graben, Feucht-
grunland und feuchte Senken durfen nicht mit ggf. entstehendem Aushub Uberfllt
werden. Erfolgt die Aushubausbringung nicht auf benachbarten landwirtschaftli-
chen Nutzflachen, ist bei selbstandigen anderweitigen Aufflillungen bei der Unte-
ren Naturschutzbehdrde ein gesonderter Antrag nach § 11a des LNatSchG zu stel-
len.

Der Baubeginn ist der Unteren Naturschutzbehdrde des Kreises Nordfriesland un-
ter Angabe des Aktenzeichens G40/2024/111 (LfU) und 67.31.5.1-20/24 (UNB)
spatestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

Artenschutz
Auflage Bauausschlusszeit fur Brutvdogel und Amphibien:

Alle Bautatigkeiten dirfen nicht in der Zeit vom 01.03. bis zum 15.08. ausgefihrt
werden.

Baumalinahmen in Bereichen, welche als Habitat oder potenzielle Wanderkorrido-
re fur Amphibien gelten, dirfen nicht in der Zeit der Aktivitatsphase dieser Amphi-
bien vom 01.03. bis zum 31.10. durchgefuhrt werden.

Der Baubeginn ist der Genehmigungsbehdrde und der Oberen Naturschutzbehor-
de unter Angabe des Aktenzeichens spatestens zwei Wochen vorher schriftlich an-
zuzeigen.

Auflage Abweichungsmadglichkeit von den Bauausschlusszeiten:

Abweichungen von den in Auflagen 2.8.1 bis 2.8.2 angeordneten Bauausschluss-
zeiten bedurfen der vorherigen Zustimmung der Genehmigungsbehorde. In diesen
Fallen ist gegentber der Genehmigungsbehodrde spatestens 8 Wochen vor Bau-
beginn schriftlich darzulegen, welche alternativen Schutzmalinahmen fir Offen-
landbriter und Amphibien ergriffen werden kénnen, bei deren Ausfihrung die Zu-
griffsverbote des § 44 Absatz 1i. V. m. Absatz 5 Nr. 1-3 BNatSchG nicht verwirk-
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2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

2.8.10

licht werden (MaRnahmenplanung). Die Umsetzung der MaRnahmenplanung ist
durch eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung zu gewahrleisten.

Die Darlegung alternativer SchutzmalRnahmen fur den Moorfrosch ist nicht erfor-
derlich, wenn durch eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung ein Negativ-
nachweis Uber das Vorkommen der potenziell betroffenen Art Moorfrosch erbracht
wird. Der Negativnachweis ist der zustandigen Genehmigungsbehdrde ebenfalls
spatestens acht Wochen vor Baubeginn vorzulegen. Die fachliche Qualifikation der
Umweltbaubegleitung ist gegentuber der Genehmigungsbehdrde schriftlich nach-
zuweisen.

Auflage zum Schutz lokaler und migrierender Fledermause:

Die WKA G40/2024/111 ist im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09. in der Zeit von eine
Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bei den fol-
genden Witterungsbedingungen — gemessen als 10-Minuten-Mittelwerte auf Gon-
delhdhe — abzuschalten:

a) Windgeschwindigkeiten in Gondelhéhe unterhalb von 8 m/s,
b) Lufttemperatur héher als 10 °C.

Auflage begrunter Mastful3:

Im Mastfu3bereich sind hochwilchsige und geschlossene Formen von ruderalen
Gras- und Staudenfluren gemaf Kartieranleitung und Standardliste der Biotopty-
pen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastful? be-
grunt werden soll und nicht als versiegelte Flache geplant ist. Eine Mahd ist
héchstens einmal im Jahr durchzuflhren, um Gehoélzaufwuchs zu vermeiden. Die
Mahd hat zwischen dem 01.09. und dem 28./29.02. des Folgejahres zu erfolgen.

Um den sicheren Zugang zu den WKA fur Service- und Wartungsunternehmen
oder anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu gewahrleis-
ten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Grinden die Méglichkeit, im MastfuRbe-
reich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang aulerhalb des vorge-
nannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehoérde ist umge-
hend Uber die durchgefuhrten Mallinahmen zu unterrichten.

Auflage Kontrolle der Abschaltvorgaben

Die zur Uberwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschalt-
vorgaben gemald Genehmigung [Aktenzeichen] notwendigen Daten sind zu erhe-
ben und 5 Jahre vorzuhalten. Die Daten mussen jederzeit abrufbar sein.

Die Betriebsdaten werden als 10-Minuten-Mittelwerte (SCADA-Standard-Format)
Uber den Abschaltzeitraum fur die WKA in digitaler Form als csv-Datei abgefragt.
Fir die Dokumentation der Abschaltvorgaben sind die Betriebsdaten flir eine WKA
SO zu exportieren, dass sie in einem Datenblatt aufgefuhrt sind. Nach dem Export
durfen die Dateien nicht mehr verandert werden.

Das Datenblatt muss folgende Angaben enthalten:
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29

2.9.1

29.2

293

» Abgabe als Datei im CSV Format. Als Feldtrennzeichen ist ein Semikolon zu
benutzen.

* Furjede WKA ist eine eigene CSV-Datei einzureichen.

» Das Betriebsprotokoll umfasst den vollstandigen von der/n artenschutzrechtli-
chen Nebenbestimmungen betroffenen Zeitraum.

« Die CSV-Datei enthalt sechs oder sieben Spalten in dieser Reihenfolge: Da-
tum, Uhrzeit, Windgeschwindigkeit, Rotordrehzahl, Leistung und Temperatur.
Die Bezeichnungen der Spaltenuberschriften stehen in der ersten Zeile und
sind frei wahlbar. Der Datenbereich beginnt in der zweiten Zeile.

Die Spalten sind in folgenden Formaten zu formatieren:
« Datum: TTMM.JJJJ
* Uhrzeit: HH:MM:SS

« Wind [m/s], Rotordrehzahl [rpm], Leistung [KWh], Gondelaul3entemperatur
[°C]: Formatierung als Dezimalzahl mit einem Komma als Dezimaltrennzei-
chen. Eine einheitliche Anzahl von Nachkommastellen ist nicht notwendig. Bei
ganzen Zahlen kann das Komma entfallen.

Arbeitsschutz

Die Errichtung der genehmigten Windenergieanlagen (WEA) ist spatestens zwei
Wochen vor Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird da-
rauf hingewiesen, dass die Bautatigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten
(z. B. Wegebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeits-
schutzbehorde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende Informati-
onen:

« Genehmigungsnummer

* Ort der Baustelle

« Name, Anschrift des Bauherrn

* Name, Anschrift des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators
« Beginn, Dauer und groben Zeitplan der Arbeiten

» Notfallkonzept fir die Errichtungsarbeiten

Falls fur die Errichtung eine Vorankindigung gemaR § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehor-
de bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, kdnnen die o. g. Informationen mit
der Vorankundigung mitgeteilt werden.

Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spatestens acht Wo-
chen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche
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294

2.9.5

296

Arbeitsschutzbehoérde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende In-
formationen:

* Genehmigungsnummer

« eindeutige Kennzeichnung der Windenergieanlage an der Aul3enfassade
* Interne Bezeichnung der WKA

 Name, Anschrift des Betreibers

* eingemessene Koordinaten

e Datum der Inbetriebnahme.

Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehérde bei der Unfall-
kasse Nord spatestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen.
Die Anzeige enthalt folgende Informationen:

* Genehmigungsnummer
« Name, Anschrift des vormaligen Betreibers
« Name, Anschrift des zukunftigen Betreibers

 Datum des Betreiberwechsels.

Jeder Tausch von GrolRkomponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehdrde bei
der Unfallkasse Nord spatestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und
enthalt folgende Informationen:

« Genehmigungsnummer
* Name, Anschrift des Betreibers
» Beschreibung des Vorhabens (Komponente, Verfahrensweise)

* Beginn, Dauer und Zeitplan der Arbeiten.

Der Ruckbau der genehmigten Windenergieanlage ist spatestens zwei Wochen
vor Beginn der Riuckbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staat-
liche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgen-
de Informationen:

« Genehmigungsnummer

* Ort der Baustelle

 Name, Anschrift des Bauherrn

* Name, Anschrift des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators
* Kurzbeschreibung der Ruckbaumethode

* Beginn, Dauer der Arbeiten.
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210

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2104

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

2.1

2.11.1

Falls fir den Rickbau eine Vorankindigung gemaf § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehor-
de bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, kdnnen die o. g. Informationen mit
der Vorankundigung mitgeteilt werden.

StralRenverkehr

Der Bauabstand von dem duf3eren befestigten Rand der fur den Kraftfahrzeug-
verkehr bestimmten Fahrbahn der Kreisstralle 68 hat gemaf der eingereichten
Planunterlagen mindestens 490 Meter zu betragen.

Von dem Grundstlck darf keine weitere Zuwegung zur Kreisstralle 68 angelegt
werden. Die verkehrliche Erschlieung hat ausschlieflich tGber die in Abschnitt 010
bei Station 2212 vorhandene Zufahrt zu erfolgen

Wasser, geklart oder ungeklart, darf dem Stral3engebiet weder zuflieRen kdnnen
noch zugeleitet werden.

Fir die nutzungsrechtliche Anderung der oben genannten Zufahrt von dem Grund-
stick zur Kreisstral’e 68 sind die allgemeinen Bestimmungen einer Sondernut-
zungserlaubnis anzuerkennen und zu erfullen auf Grund der zusatzlichen Uber
diese Zufahrt zu erschlielienden neuen Windkraftanlage. Fur die Herstellung die-
ser Zufahrt sind dem Landesbetrieb Strallenbau und Verkehr, Standort Flensburg
Ausflhrungsplane vorzulegen. Die Sondernutzungserlaubnis wird dem Antragstel-
ler nach erfolgter Uberprifung dieser Unterlagen direkt zugestellt.

Baustoffe durfen nicht auf Strallengebiet gelagert werden.

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilneh-
mer auf der Kreisstral3e nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre
Form, Farbe, Grél3e oder den Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben, oder deren Wirkung
beeintrachtigen konnen.

Soweit SchutzmalRnahmen gegen die von der Stral3e auf das Grundstick einwir-
ken—~den Immissionen erforderlich sind, hat der Bauherr diese Malknahmen auf ei-
gene Kosten zu bewirken. Dies gilt auch fir die Rechtsnachfolger.

Die Fahrbahn und die Nebenanlagen der Kreisstralde 68 ist von den durch Materi-
altransport herruhrenden Verschmutzungen und Ablagerungen sofort zu saubern.

Alle Arbeiten im Bereich des Stralkenkdrpers der Kreisstral’e 68 sind mit dem Lei-
ter der StralRenmeisterei Husum, Ostenfelder Straflte 55, 25813 Husum, Telefon
04841/77200 abzustimmen.

Militarische Luftfahrt

Die Windenergieanlage muss mit einer Steuerfunktion (einer sog. bedarfsgerech-
ten Steuerung) ausgerustet sein, die eine Stérung der Flugsicherheit nach § 18 a
LuftVG ausschlieft.
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211.2

2113

211.4

211.5

211.6

2117

211.8

211.9

Die geplante technische Lésung ist in ihrer Gesamtheit und Funktionalitat von der
Planungsphase bis zur Inbetriebnahme mit dem Luftfahrtamt der Bundeswehr
(Postfach 90 61 10, 51127 Koln) abzustimmen.

Der Bundeswehr durfen durch Errichtung, Betreiben und ggf. Abschaltung oder
Abbau der eingebrachten Technologie keine Kosten entstehen. Diese Kosten sind
durch den Betreiber zu tragen.

Die Abschalteinrichtung muss auf dem Flugplatz dauerhaft und durchgehend be-
triebsbereit sein. Zu diesem Zweck gewahrleistet der Betreiber der Windkraftanla-
ge die einwandfreie Steuerfunktion der Abschalteinrichtung. Dies schliel3t die per-
manente technische Uberwachung der Steuerung sowie die sofortige automati-
sche Abschaltung der Windenergieanlage im Falle einer Fehlfunktion/Stérung der
Abschalteinrichtung oder der Datenverbindung zur militarischen Flugsicherung ein.

Im Kontrollraum der ortlichen militarischen Flugsicherung ist nur ein zentrales Be-
dienelement fur die bedarfsgerechte Steuerung zulassig. Das Bedienelement
muss zusatzlich Zugange/Nutzungen fur unterschiedliche, ggf. auch andere Anbie-
ter oder Nutzer bedarfsgerechter Steuerungen erméglichen. Entsprechende zu-
satzliche Ports oder Einrichtungen sind dafir vorzusehen.

Vor einer Aufgabe und dem endgultigen Betriebsende der Abschalteinrichtung ist
die zustandige Genehmigungs- und Uberwachungsbehdérde auch fiir den Fall der
Einstellung des militarischen Flugbetriebes und einer Nachnutzung des Flugplat-
zes mit Flugbetrieb unter geanderten Rahmenbedingungen Uber die Absicht in
Kenntnis zu setzen. Deren Zustimmung ist fur dieses Betriebsende erforderlich.
Die Aufgabe der Abschalteinrichtung ohne vorherige Zustimmung ist nicht zulas-

sig.

Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz
und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra | 3, Fontainengraben 200,
53123 Bonn unter Angabe des Zeichens |-0307-25-BIA alle endgultigen Daten wie
Art des Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Hohe
Uber Erdoberflache, Gesamthéhe Gber NN und ggf. Art der Kennzeichnung anzu-
zeigen.

Die Bedienung der bedarfsgerechten Steuerung und die Entscheidung Uber die
Dauer einer bedarfsgerechten Schaltung obliegen ausschlieRlich der Bundeswehr.

Fir die bedarfsgerechte Steuerung wird der benétigte Luftraum und nicht die ein-
zelne Windenergieanlage angewahlt.

2.11.10 Zur weiteren Regelung der Errichtung, Einrichtung und des Betriebes der Wind-

kraftanlage und ihrer bedarfsgerechten Steuerung ist der Abschluss des beige-flg-
ten Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bun-
deswehr, und dem WKA-Betreiber erforderlich. Der Vertrag muss vor Baubeginn
geschlossen sein. Er muss der Genehmigungsbehorde vorgelegt werden.
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2.11.11 Zur Inbetriebnahme bedarf es der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bun-

212

2.12.1

2122

2123

2124

2125

2.12.6

2127

2.12.8

deswehr, die der Genehmigungsbehorde ebenfalls vorzulegen ist. Weiterhin ist der
Bundeswehr das Einmessprotokoll unter Angabe des Zeichens 1-0307-25-BIA vor-
zulegen.

Zivile Luftfahrt

Die Ausfuhrung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV
vom 15.12.2023 BAnz AT 28.12.2023 B4) zu erfolgen.

Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits wahrend der Bauphase bei Uber-
schreiten von 100 Meter Uber Grund sicher zu stellen.

Bei Ausfall der Befeuerung ist sicher zu stellen, dass fur die Unterbrechung der
Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht Gberschritten wird.

Die dauerhafte Stromversorgung fur die Befeuerung ist durch Vorhalten ausrei-
chender technischer Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und
Ablaufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept fur die Ersatzstromversor-
gung ist der Luftfahrtbehdrde 4 Wochen vor Errichtung der Windkraftanlagen vor-
zulegen.

Fir die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung
sind nur anerkannte Gerate bei Einhaltung der Vorgaben aus der Aligemeinen Ver-
waltungsvorschrift zulassig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Wind-
energieanlagen-Blocken der Abstand zwischen einer Windenergieanlage mit
Sichtweitenmessgerat und Windenergieanlagen ohne Sichtweitenmessgerat maxi-
mal 1.500 Meter betragen darf.

Die fur die Veroéffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amt-
liche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehdrde als auch der DFS
(Deutsche Flugsicherung GmbH), Az. SH 10656, Postfach 1243, 63202 Langen,
oder flfedfs.de unverzuglich, spatestens jedoch 4 Wochen nach Errichtung der
Windkraftanlagen, vorzulegen.

Krane fur die Errichtung der Windkraftanlagen brauchen nicht erneut vorgelegt
werden. Die Zustimmung nach §14 LuftVG gilt hiermit als erteilt. Auflage 2.12.2 gilt
entsprechend.

Auflagen BNK

Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die ge-
plante Installation der Luftfahrtbehérde vor Inbetriebnahme der BNK anzuzeigen
und hierbei sind, gemal} Anhang 6 Punkt 3 der AVV zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4), folgende Unterlagen
vorzulegen:
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1) Nachweis der Baumusterprifung gemal Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch
eine vom Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur benannten
Stelle (Baumusterprufstelle),

2) Nachweis Uber die Standortbezogene Erflllung der Anforderungen auf Basis
der Prifkriterien nach Anhang 6, Nummer 2 der AVV durch eine Baumuster-
prufstelle.

2.12.9 Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer
dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemaf Art. 1 Teil 2 Nummer 3.6 der
AVV zu kombinieren.

2.12.10 Da eine Tageskennzeichnung fur die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Ro-
torblatter der Windkraftanlage weild oder grau auszufuhren; im aul3eren Bereich
sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 Metern Lange [a) auRen beginnend mit 6 Me-
ter Orange — 6 Meter Weil3 — 6 Meter Orange oder b) auf3en beginnend mit 6 Me-
ter Rot — 6 Meter Weil} oder Grau — 6 Meter Rot] zu kennzeichnen. Hierflr sind die
Farbtone Verkehrsweil® (RAL 9016), Grauweily (RAL 9002), Lichtgrau (RAL 7035),
Achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange (RAL 2009) oder Verkehrsrot (RAL 3020)
zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulassig.

2.12.11 Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer maximalen Hoéhe von
bis 150 Meter Uber Grund oder Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.

2.12.12 Ist eine zusatzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese
auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen.

2.12.13 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) daflr zu sorgen, dass auch bei Stillstand
des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein
Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

2.12.14 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsatzlich Uber einen Dammerungsschalter ge-
maf der AVV, Nummer 3.9.

2.12.15 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erflllt werden, kann der Einsatz einer be-
darfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Dies ist der zustandigen
Landesluftfahrtbehorde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA au-
Rerhalb des kontrollierten Luftraums der Luftraumklasse ,D“ befindet, bestehen
aus zivilen und militarischen flugsicherungsbetrieblichen Grinden keine Bedenken
gegen die Einrichtung einer BNK.

2.12.16 Das ,Feuer W, rot“ ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus je-
der Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls mussen die Feuer gedoppelt, jeweils
versetzt auf dem Maschinenhausdach — nétigenfalls auf Aufstdanderungen — ange-
bracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig
(synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich,
damit die Feuer der Windkraftanlage wahrend der Blinkphase nicht durch einen
Flugel des Rotors verdeckt werden.
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2.12.17 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Takt-
folge ist auf 00.00.00 Sekunde gemald UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Ver-
schiebung von + 50 ms zu starten.

2.12.18 Fur die Ein- und Ausschaltvorgange der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung
auf das Tagesfeuer sind Dammerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von
50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

2.12.19 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein
Ersatzstromnetz umschalten.

2.12.20 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf
ein ,redundantes Feuer® mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn
die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 %
Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine ent-
sprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

2.12.21 Stoérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kénnen, sind dem NOTAM-
Office in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail
notam.office@dfs.de unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeich-
nung ist so schnell wie moglich zu beheben. Sobald die Storung behoben ist, ist
das NOTAM-Office unverzuglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung
innerhalb von zwei Wochen nicht mdglich, ist das NOTAM-Office und die zustandi-
ge Landesluftfahrtbehérde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.

2.12.22 Fur den Fall einer Stérung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss
ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von
mindestens 16 Stunden gewahrleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der
Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzu-
stellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung
und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht Uberschrei-
ten. Diese Vorgabe qilt nicht fur die Infrarotkennzeichnung.

2.12.23 Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer und ,Feuer W, rot” ist nur
bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (WDR) anerkannten meteorolo-
gischen Sichtweitenmessgeraten moglich. Installation und Betrieb haben nach den
Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

2.12.24 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hin-
dernishdhe von mehr als 100 Meter Uber Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu
versorgen.

2.12.25 Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 Meter tber Grund mit einer
Tageskennzeichnung und an der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung
(Hindernisfeuer) zu versehen.

2.12.26 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgrunden als Luftfahrthindernis veroffent-

licht werden muss, sind
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1) mindestens 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und

2) spatestens 4 Wochen nach Errichtung die endgultigen Vermessungsdaten zu
ubermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgultige Veroéffentli-
chung in die Wege leiten zu konnen.

2.12.27 Diese Meldung der endgultigen Daten (bitte nur per E-Mail an flf@dfs.de) umfasst

1.1

1.2

1.3

dann die folgenden Details:

a) DFS-Bearbeitungsnummer
b) Name des Standortes

c) Art des Luftfahrthindernisses

d) Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min. und Sek. mit Angabe desBezugsellip-
soids (WGS 84 mit einem GPS-Empfanger gemessen)]

e) Hohe der Bauwerksspitze [Meter GUber Grund]

f) Hohe der Bauwerksspitze [Meter Uber Normalnull (NN), Hohensystem: DHHN
92]

g) Art der Kennzeichnung [Beschreibung]

Es ist der Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle anzugeben,
die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. fir die Instandsetzung zustandig ist.

Hinweise
Allgemeines

Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Burgerlichen
Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die
geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfullen.

Sicherungsleistungen sind beispielsweise:

« selbstschuldnerische Bankburgschaft,

« Sparbuch oder Kontoverpfandung,

* Hinterlegung von Geld (pfandungs- und insolvenzsicher),

« Konzernburgschaft.

Ein Wechsel des Anlagenbetreibers / der Anlagenbetreiberin sowie ggf. eine Ande-
rung an der Rechtsform des Betreibers / der Betreiberin ist gegenuber dem Lan-
desamt fur Umwelt schriftlich mit dem in der Anlage beigefugtem Formular ,Betrei-
berwechsel“ mitzuteilen.
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2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

Abfallrecht

Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung z. B. von Stellfla-
chen und Zufahrten oder als Unterbau fur Gebaude sind die Regelungen der Er-
satzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

Baurecht

Die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften wird (mit Ausnahme beantrag-
ter Abweichungen) im Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht gepruft und
liegt in der Verantwortung des Entwurfsverfassers / der Entwurfsverfasserin.

Voraussetzungen fur den Baubeginn

Mit der Bauausfuhrung oder mit der Ausfihrung des jeweiligen Bauabschnittes
darf erst begonnen werden, wenn

1) die prufpflichtigen bautechnischen Nachweise — auch in den Fallen nach § 66
Absatz 3 Nr. 2 LBO - spatestens zehn Werktage vor Baubeginn gepruft bei der
Bauaufsichtsbehorde vorliegen (§ 72 Absatz 6 LBO),

2) die nicht prufpflichtigen bautechnischen Nachweise bei Baubeginn der Bauher-
rin oder dem Bauherrn vorliegen (§ 72 Absatz 6 LBO),

3) die Baubeginnanzeige mindestens eine Woche vor Baubeginn bei der unteren
Bauaufsichtsbehorde des Kreises Nordfriesland unter Verwendung des anlie-
genden Vordrucks vorgelegt worden ist (§ 72 Absatz 6 LBO).

Bauleiterin/Bauleiter

Vor Baubeginn sind der unteren Bauaufsichtsbehdrde des Kreises Nordfriesland
unter Verwendung des anliegenden Vordrucks Name und Anschrift der
Bauleiterin/des Bauleiters schriftlich mitzuteilen. Bei einem Wechsel dieser Person
wahrend der Bauausfihrung hat die Mitteilung hiertber unverziglich zu erfolgen
(§ 53 Absatz 1 LBO).

Bauuberwachung

Die Bauherrin/der Bauherr hat den Personen, die nach § 66 Absatz 2 Satz 1 LBO
die bautechnischen Nachweise aufgestellt haben, den Baubeginn anzuzeigen und
die Baulberwachung rechtzeitig zu veranlassen (§ 53 Absatz 1 LBO).

Im Ubrigen wird auf die zwingenden Regelungen zur Bauiiberwachung nach § 81
LBO hingewiesen.

Die Baulberwachung — einschlie3lich der Abnahme — ist nach der BaugebUhren-
verordnung (BauGebVO) in Verbindung der Anlage 1 zur Baugeblihrenverordnung
gebuhrenpflichtig.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

5.1

5.2

Aufnahme der Nutzung

Die Bauherrin oder der Bauherr hat der unteren Bauaufsichtsbehorde des Kreises
Nordfriesland unter Verwendung des anliegenden Vordrucks die beabsichtigte Auf-
nahme der Nutzung mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. Mit der An-zei-
ge sind die Bescheinigungen/Bestatigungen nach § 82 Absatz 2 Satz 2 LBO vor-
zulegen.

Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, wenn unter anderem sie selbst, die
Zufahrtswege in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind (§ 82 Absatz 2
Satz 3 LBO).

Allgemeines
Bei der Ausflihrung des Vorhabens ist zu beachten, dass

die Genehmigung und die genehmigten Bauvorlagen nicht getrennt werden und
standig auf der Baustelle bereit zu halten sind,

fur nicht geregelte Bauprodukte die nach § 17 Absatz 3 LBO geforderten Verwend-
barkeitsnachweise auf der Baustelle bereit zu halten sind und diese Bauprodukte
die nach § 22 LBO geforderte Bestatigung der Ubereinstimmung haben,

Abweichungen von den genehmigten Bauvorlagen vor Beginn der Arbeiten bean-
tragt und genehmigt sein mussen.

Wasserrecht (Sielverband)

Die Lange der Uberfahrt Giber das Verbandsgewasser Nr. 2, Oster-Sielzug, Station
0+214 betragt nur 7 Meter. Fir eine VergroRerung oder Verstarkung dieser Uber-
fahrt ware eine Genehmigung des Sielverbandes Elisabeth-Sophien-Koog und des
Kreises Nordfriesland vonndten.

Naturschutz

Fir die mit der ErschlieRung aul3erhalb der Anlagenflurstiicke verbundenen natur-
schutzrechtlichen Eingriffe (z. B. Flachenversiegelungen, Grabenverrohrungen,
Baumfallungen, Knickrodung) ist ein gesonderter Antrag bei der Unteren Natur-
schutzbehdrde rechtzeitig vor Beginn der Erschlielungsarbeiten einzureichen.
Dies qilt fur die im LBP vom 18.12.2024 (aktualisiert am 10.11.2025) bereits darge-
stellten / bilanzierten Eingriffe sowie ggf. erforderliche Anderungen dieser.

Insofern fur solche Eingriffe auch eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich
wird, wird nachdricklich empfohlen, diese Eingriffe geblindelt zu beantragen.

Artenschutz

Hinweis fur ein nachgelagertes Langzeitmonitoring fur Fledermause (WKA unterer
Rotordurchgang kleiner als 30 Meter):
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6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Durch die Einrichtung eines zweijahrigen nachgelagerten Hohenmonitorings, er-
ganzt durch ein bodengebundenes Monitoring bzw. Turmmonitoring, kann der Ab-
schaltalgorithmus an dieser Anlage Uberpruft werden. Das Monitoring ist nach den
jeweils aktuellen Voraussetzungen gemafly BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT)
bzw. den jeweils aktuellen Vorgaben nach ProBat durchzufiihren. Die bodenge-
bundene Langzeiterfassung bzw. das Turmmonitoring ist mit Echtzeitsystemen
durchzufihren. Bislang gibt es fur die kombinierte Methode von Héhen- und Tur-
merfassung keine anerkannte wissenschaftliche Bewertungsmethode. Nach dem
Erlass des Ministeriums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Di-
gitalisierung vom 8.7.2020 wird ein bodengebundenes Monitoring bzw. Turmmoni-
toring und eine Bewertung der Ergebnisse fur den Betrieb von WKA mit einem un-
teren Rotordurchgang kleiner als 30 m und einem Rotordurchmesser grof3er als
100 m vorgeschrieben. Da derzeit im Rahmen eines Forschungsvorhabens die Er-
mittlung des Abschaltalgorithmus unter Berlcksichtigung eines Turm-monitorings
erarbeitet wird, steht die vorgeschriebene Bewertung unter dem Vorbehalt einer
neuen anerkannten wissenschaftlichen Methode.

Nach Vorliegen der vollstandigen Daten aus zwei Erfassungsjahren ist eine Ge-
fahrdungseinschatzung maoglich, die eine Beurteilung der notwendigen Abschalt-
vorgaben zuldsst. Im Rahmen eines Anderungsverfahrens auf der Grundlage des
immissionsschutzrechtlichen Antrages kann unter Beteiligung der Oberen Natur-
schutzbehdrde (ONB) Uber einen spezifisch angepassten Abschaltalgorithmus o-
der Uber die Aufhebung des bisherigen Algorithmus entschieden werden. Einzel-
heiten zur Durchflihrung des Monitorings sind rechtzeitig mit der Oberen Natur-
schutzbehorde abzustimmen.

Arbeitsschutz

Die Einhaltung und Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in
der Eigenverantwortung des Betreibers bzw. des Arbeitgebers. Die einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhangig vom Genehmigungsbe-
scheid zu beachten und einzuhalten.

Der/die Betreiber/in hat eine Gefahrdungsbeurteilung gemagR § 3 BetrSichV durch-
zufihren und das Ergebnis zu dokumentieren.

Die Anlagenkennzeichnung sollte auch schon wahrend der Errichtung der WEA
von der Zuwegung aus lesbar an den Anlagen angebracht werden.

Der Aufzug ist gemaf §§ 15 und 16 BetrSichV vor Inbetriebnahme und in der Fol-
ge wiederkehrend durch Sachverstandige einer zugelassenen Uberwachungsstel-
le (ZUS) fiir Uberwachungsbediirftige Anlagen zu priifen.

Der Aufzug soll ber eine Hol- bzw. Notholfunktion im Turmful verfugen.

Wenn die WKA nicht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen nach Anhang | der Maschinenrichtlinie bzw. Maschinenverordnung
entspricht, sind wirksame Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit und Gesund-
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

heit von Personen auf Grundlage einer Gefahrdungsbeurteilung durch den Betrei-
ber zu treffen (§ 4 BetrSichV).

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er vom Hersteller tGber Sicherheitsmeldun-
gen (Saftey Alerts) fur seinen Anlagentyp und den darin verbauten Anlagenteilen
wie z. B. Aufzugsanlage umgehend informiert wird. Auf Grundlage der Safety
Alerts mussen durch den Betreiber unverzuglich geeignete Mal3nahmen zur Ab-
wendung von Gefahren fur die Sicherheit und Gesundheit eigener oder Beschaf-
tigter anderer Unternehmen ergriffen werden.

Die Anzahl und Positionierung der Anschlagpunkte muss den vorgesehenen Ar-
beitsablaufen, ergonomischen Grundsatzen und den Vorgaben aus dem Rettungs-
konzept flr eine unverzlgliche technische und medizinische Rettung entsprechen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Beschaftigten und Einsatzkrafte zwischen den
Anschlagpunkten keine ungesicherten Wege zuriicklegen durfen/missen. An-
schlagpunkte sind gemaf DIN EN 795 zu kennzeichnen. Prifbescheinigungen
sind auf der Anlage vorzuhalten.

Der Betreiber hat gemafl§ 11 BetrSichV sicherzustellen, dass Beschaftigte und an-
dere Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverztiglich gerettet und
arztlich versorgt werden konnen.

Auf Basis der Gefahrdungsbeurteilung muss der Betreiber ein Rettungskonzept fur
das Retten aus allen Teilen der Anlage erstellen. Die Anforderungen der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Regel 112-199, der DGUV Infor-
mation 203-007, DIN EN 50308 und IEC TS 61400-30 sind zu bertcksichtigen.

Die vom Hersteller Ubersendeten Rettungs- und Evakuierungskonzepte des ge-
wahlten Anlagentyps ersetzen nicht das projektspezifische Rettungskonzept, soll-
ten aber fur die Erstellung des Rettungskonzeptes mit herangezogen werden.

Den Einsatzkraften der Feuerwehr, der nachstgelegenen Héhenrettungsgruppe
und des Rettungsdienstes bzw. der koordinierenden Leitstelle sind mindestens fol-
gende Informationen zur Verfigung zu stellen:

» Lageplan der WKA mit Identifikationsnummer, Anfahrtsskizze; Koordinaten;

» technische Angaben zur Anlage wie Anlagentyp, Nabenhohe, Rotordurchmes-
ser, hochspannungsfiihrende Teile

« ggf. Notfallkontakt mit Zugangsberechtigung zur WKA.

Die Einzelheiten sind mit den &rtlich zustandigen Einsatzkraften rechtzeitig vor Er-
richtungsbeginn abzustimmen.
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7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

Fur die Errichtung und den Ruckbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung
zu berucksichtigen. Auf die Vorankundigung gemal} § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemalf § 2 Absatz 3 Bau-
stellenverordnung den/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in ge-
mal § 3 Absatz 1 Baustellenverordnung sowie die Unterlage fur spatere Arbeiten
gemal §3 Absatz 2 Nr. 2 Baustellenverordnung wird hingewiesen. Die zustandige
Behdrde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord.

StraBRenbau

Evtl. erforderlich werdende dauerhafte Verbreiterungen der Einmindungen von
Gemeindestrallen in Bundes-, Landes,- Kreisstralen kdnnen nur im Einverneh-
men mit dem Landesbetrieb Strallenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Stand-
ort- Flensburg, erfolgen.

Gegebenenfalls sind dem Landesbetrieb Uber die Strallenmeisterei Husum recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten und in vorheriger Absprache mit dem zustandigen
Leiter der Strallenmeisterei Husum durch die betroffene Gemeinde priffahige
Planunterlagen zur Genehmigung und zum Abschluss einer Vereinbarung vorzule-
gen.

Die Erlaubnis von temporaren Umbaumalinahmen an Bundes- Landes- und Kreis-
stralden zur Realisierung von GroRraum- und Schwertransporten (GST) wird Be-
standteil der stral3enverkehrlichen Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO (GST-Er-
laubnis). Notwendige Bedingungen und Auflagen sind in diese GST-Erlaubnis zu
ubernehmen.

Zur Koordination der erforderlichen Malinahmen sind die Fahrtrouten (Strecken-
protokoll) und die geplanten MaRnahmen mit dem Landesbetrieb Stral3enbau und
Verkehr Schleswig-Holstein, Standort Flensburg, rechtzeitig vor Beginn der Arbei-
ten und Transporte abzustimmen.

Des Weiteren liegen bei dem Vorhaben keine Betroffenheiten von planverfestigten
Kompensationsflachen oder Querungshilfen sowie damit verbundener Korridore
des Landesbetriebes Strallenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vor.

Somit bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht ebenfalls keine Bedenken ge-
gen das Bauvorhaben.

Versorgungsanlagen

Es besteht keine Verpflichtung seitens der Telekom Windenergieanlagen an das
offentliche Telekommunikationsnetz der Telekom anzuschlieRen. Gegebenenfalls
ist dennoch die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und un-
ter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabentrager moglich.
Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorha-
bentragers mit der der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.
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10.

11.

11.2

11.3

12.

12.1

12.2

12.3

Denkmalschutz

Auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG SH) wird wie folgt hingewiesen: Wer Kul-
turdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder Uber die
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdérde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-
steht ferner fur die Eigentiimerin oder den Eigentimer und die Besitzerin oder den
Besitzer des Grundstlicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt,
und fur die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem
Fund gefuhrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die
ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
statte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt
spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Kiistenschutz

Das Vorhaben befindet sich in einem Gebiet, das grundsatzlich durch Sturmfluten
gefahrdet ist. Eine absolute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen und
anderen Kustenschutzanlagen nicht gegeben.

Bei der Umsetzung von Vorhaben in gefahrdeten Bereichen bestehen gegenuber
dem Land Schleswig-Holstein keine Anspriiche auf Finanzierung oder Ubernahme
notwendiger SchutzmalRnahmen.

Allgemeine Informationen zum Thema der Hochwasservorsorge (Objektschutz und
bauliche Vorsorge) finden sich unter anderem in der Hochwasserschutzfibel des
Bundes.

Zivile Luftfahrt

Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der ge-
nannten Nachweisfiihrung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbe-
horde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbe-
triebnahme der BNK erst nach Vorlage der genannten Unterlagen erfolgt.

Bei Nichteinhaltung der Auflagen unter Punkt 2.12 behalt sich die Luftfahrtbehérde
eine Prufung gemal § 315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefahrlichen Eingriff in den
Luftverkehr vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranderung der Leucht-
starke und -richtung der Kennzeichnung einen gefahrlichen Eingriff in den Luftver-
kehr darstellt und gemaf § 315 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
zehn Jahren bestraft werden kann.

Zivile Anlagenschutzbereiche gemal § 18a LuftVG sind nicht betroffen.
Antragsunterlagen

Nachfolgend aufgefuhrte Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbeschei-
des.
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Ordner 1 von 2:

Benennung

1. |Antrag

Antrag nach dem BImSchG — Formular 1.1

Allgemeine Kurzbeschreibung; ARGUMENT, 26.09.2024
Standortkoordinaten

Antrag auf offentliche Bekanntmachung nach § 21a der 9. BImSchV
Vollmacht

Zusammenfassung der mdglichen SchutzmalRnahmen

2. |Karten und Plane

Top. Karte M 1:25.000

Ubersichtsplan

Grundkarte M 1:5.000

Auszug aus dem Liegenschaftskataster M 1:2.000
Lageplan M 1:2.000

Bauzeichnungen

Lageplan mit Einwirkungsbereich; M 1:15.000

3. |Anlage und Betrieb

Technische Beschreibung

Technische Beschreibung Einsatz von Flussigkeiten und Malinahmen gegen unfall-
bedingten Austritt

Sicherheitsdatenblatter der gehandhabten Stoffe

Abmessungen Maschinenhaus und Rotorblatter

Herstellungs- und Rohbaukosten

Betriebszustand und Schallemissionen

4. |Emissionen und Immissionen

Berechnung der Schattenwurfdauer; 117 Wind; Berichtsnummer 117-Schatten-2024-
029

Schalltechnisches Gutachten, 117; Berichtsnummer 117-Sch-2024-032

5. [Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminderung
Umwelteinwirkungen einer Windenergieanlage, Allgemeine Dokumentation
Schattenwurfmodul, Allgemeine Dokumentation

Fledermausmodul; Allgemeine Dokumentation

6. |—Ohne Inhalt -

7. |Arbeitsschutz
Allgemeine Dokumentation Arbeitsschutz und Sicherheit in Nordex-Windenergiean-
lagen

Ordner 2 von 2

Benennung

8. |Betriebseinstellung

Maflinahmen bei der Betriebseinstellung; Dokument Nr. E0003951528
Ruckbauaufwand fir Windenergieanlagen

Verpflichtungserklarung zum Riickbau

9. |Abfélle
Abfallentsorgung
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Benennung

Abfalle beim Betrieb der Anlage

10. |— Ohne Inhalt —

11. |— Ohne Inhalt —

12. |Bauvorlagen

Bauantrag nach § 63 LBO
Bauantrag nach § 67 LBO
Baubeschreibung
Bauvorlageberechtigung
Grundlagen zum Brandschutz
Prifbescheid fiir eine Typenprifung
Erlauterung zur EG Konformitatserklarung von Windenergieanlagen
Hinweis zur Baugrunduntersuchung
Pachtvertrage
Abstandsberechnung

13. | Natur, Landschaft und Bodenschutz

1. Nachtrag zum LBP; ARGUMENT; 10. November 2025

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP); ARGUMENT; 18. Dezember 2024
MafRnahmenflachenkomplex fur Kiebitz, Feldlerche sowie Grof3- und Greifvdgel fur
den geplanten Windpark ,,Oldenswort Moordeich*

Nutzungsvertrag fur die Herstellung von naturschutzfachlichen Kompensationsmal}-
nahmen fir Windenergieanlagen

Ornithologisches Gutachten; Michael Fischer vom 8. Juli 2024

14. |Umweltvertraglichkeitspriifung
Unterlage fiir die Allgemeine Vorprifung zur Feststellung der UVP-Screeningpapier;
ARGUMENT; 13.11.2024; Anhang Screening-Liste

15. |— Ohne Inhalt —

16. | Blitzschutz und Eisabschaltung

Zusammenfassung des Gutachtens Bewertung der Funktionalitat eines Eiserken-
nungssystems zur Verhinderung von Eisabwurf; TUV Nord Berichtsnummer 8118
365 241 D Rev. 1

Turbulenzgutachten; 117; Berichtsnummer [17-SE-2023-185

Anlagenwartung, Wartungsbericht

Transport, Zuwegung und Krananforderungen

Kennzeichnung von Nordex-Windenergieanlagen

17. | Sonstige Unterlagen
Angaben zum Wasser- und Bodenverband
Formular Richtfunk-Bauleitplanung
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B Begriindung
| Sachverhalt / Verfahren

1. Antrag nach § 4 BImSchG

Die Firma wpd Windpark Westersielzug || GmbH & Co. KG, Stephanitorsbollwerk
3, 28217 Bremen hat mit Datum vom 10. Juni 2024 beim Landesamt fur Umwelt
den Antrag auf eine Neugenehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Wind-
kraftanlage gestellt.

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich in 25845 Elisabeth-
Sophien-Koog, Gemarkung Elisabeth-Sophien-Koog, Flur 12, Flurstick 18.

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende MalRnahmen realisiert werden:
» Herstellung der Zufahrtswege und Stellflachen auf dem Betriebsgrundstiick

* Herstellung des Flachfundaments

* Errichtung der Windkraftanlage

* Integration der Nachtkennzeichnung der WKA in ein System der bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeichnung (BNK-System).

2, Genehmigungsverfahren

Die beantragte Errichtung und der Betrieb der Windkraftanlage am oben angege-

benen Standort bedarf einer Genehmigung nach § 4 BImSchG, da das Vorhaben

in besonderem Male geeignet ist, schadliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen
oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefahrden, er-
heblich zu benachteiligen oder erheblich zu belastigen.

Bei der beantragten Anlage handelt es sich um eine Anlage zur Nutzung von
Windenergie mit einer Gesamthdhe von mehr als 50 Metern und weniger als
20 Windkraftanlagen.

Sie fallt daher unter die Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, so dass
gemal § 2 Absatz 1 Nummer 2 der 4. BImSchV ein vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren (ohne Offentlichkeitsbeteiligung) gemaRk § 19 BImSchG durchgefihrt
wurde.

Auch das durchgeflhrte Screening nach §§ 5, 9 UVPG in Verbindung mit Nummer
1.6.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG ergab keine Anhaltspunkte fur das Erfor-
dernis zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung und damit eines
formlichen Verfahrens.

Gemal § 2 Nummer 3 der Landesverordnung Uber die zustandigen Behorden
nach strahlenschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienubergrei-
fenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zustan-
dige Behorde flr die Durchfliihrung des Genehmigungsverfahrens.
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2.1

2.2

2.3

UVP-Pflicht

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben nach Nummer
1.6.2 der Anlage 1 zum UVP-Gesetz (UVPG). Anlasslich des Immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens wurde gemaf §§ 5, 9 UVPG in Verbindung
mit Nummer 1.6.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG in einer allgemeinen Vorpri-
fung des Einzelfalles festgestellt, ob fiir das Vorhaben eine Umweltvertraglichkeits-
prifung durchzufiihren ist.

Die Uberschlagige Vorpriufung hat ergeben, dass durch das beantragte Vorhaben
nicht mit erheblich zusatzlichen Umwelteinwirkungen zu rechnen ist.

Erhebliche zusatzliche Umwelteinwirkungen sind im Bereich der Schallimmissio-
nen vorliegend sicher auszuschlie3en, da der Vorhabentrager Verminderungs-
maflnahmen (nachtlich kein Betrieb) berlcksichtigt hat. Durch die Berucksichti-
gung von Vermeidungsmafnahmen werden auch keine Beeintrachtigung bezig-
lich naturschutzfachlicher Aspekte, insbesondere der Artenschutz, zu erwarten
sein.

Das Ergebnis der Vorprifung ist im zentralen Informationsportal der Lander Gber
Umweltvertraglichkeitsprufungen UVP-Verbund unter dem Verfahrenstyp ,negative
Vorprufungen® bekannt gemacht worden.

Im Rahmen der Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen haben sich auch
durch die Behordenbeteiligung keine Hinweise oder Sachverhalte ergeben, die
eine gegenteilige Entscheidung oder erneute Prifung begriindet hatten.

Erfordernis einer Vertraglichkeitspriufung nach § 34 BNatSchG:

Nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertrag-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn

sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Projekten geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeintrachtigen.

Fir die FFH-Vertraglichkeit sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die
sich auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets und die fir sie maRgeblichen Be-
standteile auswirken kdnnen.

Das beantragte Vorhaben hat auf diese Erhaltungsziele keine erheblichen Auswir-
kungen, weil Auswirkungen aufgrund der Entfernungen nicht zu erwarten sind.

Eine Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.
Behordenbeteiligung

Nach Prifung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit wurden ge-
maf § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11, der Verordnung Uber das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) von folgenden Behdrden, deren Aufgabenbereiche durch
das Vorhaben berthrt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungsantrag einge-
holt:
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» Kreis Nordfriesland mit den Fachbereichen:
— Bauaufsicht,
— Brandschutz,
— Wasser,
— Naturschutz,
— Abfall,

— Denkmalschutz

» Amt Nordsee-Treene fir die Gemeinde Elisabeth-Sophien-Koog und die Nach-
bargemeinde Nordstrand

» Staatliche Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord
* Archaologisches Landesamt, Schleswig, als Obere Denkmalschutzbehdrde

* Bundesamt fUr Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr

* Bundesnetzagentur
» Dataport Digitalfunknetz BOS

* Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk Trassenauskunft Giber Ericsson
Service GmbH

» Deutsche Telekom Technik GmbH, Planungsanzeigen
« Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie

* Landesbetrieb fur Kustenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein

» Landesbetrieb fur StraRenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein,
StralRenbau

» Landesbetrieb flr Strallenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein,
Luftfahrtbehorde

*  Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesplanung
» Schleswig-Holstein Netz AG Netzcenter Friedrichstadt

» Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord Fachbereich Staatli-
cher Arbeitsschutz

* TenneT TSO GmbH
» Wasserstralten- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee, Dienstort Tonning

* Deich- und Hauptsielverband Nordstrand (DHSV)
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1.1

Die von diesen Behoérden eingegangenen Stellungnahmen wurden im Genehmi-
gungsbescheid unter anderem in Form von Nebenbestimmungen und Hin-weisen
berucksichtigt.

Sachprufung

Die Voraussetzungen fir die Erteilung der beantragten Genehmigung sind in

§ 6 BImSchG aufgefiihrt. Danach muss die Erfullung der sich aus § 5 BImSchG
und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrift ergebenden
Pflichten sichergestellt sein und es durfen keine anderen 6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der An-
lage entgegenstehen.

Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens gepruft worden, ob die sich aus § 5
BImSchG ergebenden Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger An-
lagen erflllt werden.

Schutz- und Abwehrpflicht vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen flur die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft, das heil3t, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)

Die Auflage 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zustandigen Behorde, da-
mit im Falle einer Stérung des Betriebes friihzeitig geeignete Mallnahmen ergriffen
werden kdnnen und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ge-
schitzt werden.

Als bedeutsame Stérung im Sinne der Auflage 2.2.1 wird ein Ereignis wie ein
schwerer Unfall oder ein Schadensfall oder sonstige Stérung des bestimmungsge-
malen Betriebes mit nicht unerheblichen Auswirkungen definiert (z. B. Austritt
nicht unbedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen). Das alleinige Ansprechen
von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen ohne einen Stoffaustritt, Scha-
densfall oder ahnlichem I6st in der Regel noch keine Meldepflicht aus.

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile o-der er-
hebliche Belastigungen flr die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufliih-

ren.

Bei dem beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die
durch Larmemissionen, Schattenwurf und Turbulenzen im Nachlauf der Anlage
hervorgerufen werden kénnen.

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch schadliche Umwelt-
einwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG) durch Gerausche sind die Vor-
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gaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) maRgeblich.
AulRerdem sind der Erlass des MELUND vom 31. Januar 2018 zur Einfuhrung der
aktuellen LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in
Schleswig-Holstein und der erganzende Erlass vom 20. April 2022 zu beachten.

Die der Windkraftanlage am nachsten gelegenen Gebaude mit schutzbedirftigen
Raumen liegen im AuRenbereich und im allgemeinen Wohngebiet. Die TA Larm
nennt fir solche Wohnraume die unten aufgefihrten Immissionsrichtwerte, die bei
der Beurteilung der hier genehmigten WKA berlcksichtigt wurden.

Mischgebiet
tags 60 dB(A) von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und

nachts 45 dB(A) von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Allgemeines Wohngebiet
tags 55 dB(A)von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und

nachts40 dB(A)von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Eine Windkraftanlage wirkt in Anlehnung der Ziffer 3.2.1 Absatz 2 der TA Larm re-
levant ein, wenn der Schallimmissionspegel grof3er ist als der Immissionsrichtwert
(IRW) minus 12 dB(A).

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen in der Umgebung der hier
genehmigten WKA ist das Schalltechnische Gutachten der 117-Wind GmbH & Co.
KG vom 6. Méarz 2024, Bericht-Nummer [17-SCH-2024-032.

Hinsichtlich der Gebietseinstufung und des damit verbundenen Schutzniveaus der
malfgeblichen Immissionsorte sowie der Teilbeurteilungspegel der Windkraftanla-
ge an den Immissionsorten wird auf die oben genannte Schallimmissionsprognose
verwiesen.

Danach sind tagsuber die Teilbeurteilungspegel beim Betrieb der genehmigten
Nordex N133/4.800kW mit dem von Nordex fur leistungsoptimierten Betrieb Mode
0 mit 4.800 kW angegebenen maximalen immissionswirksamen Schallleistungspe-
gel von 104,5 dB(A) an den Immissionsorten um mindestens 12 dB(A) unter dem
Immissionsrichtwert und somit irrelevant. Flr die Tageszeit war daher keine Be-
triebsbeschrankung festzusetzen. Auch eine Abnahmeschallmessung ist unter den
gegebenen Umstanden nicht erforderlich.

Ein Nachtbetrieb ist antragsgemal nicht geplant. Damit ertubrigen sich Nebenbe-
stimmungen die den Nachtzeitraum betreffen.
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Die maximale Reichweite des Schattenwurfs der beantragten WKA betragt circa
1.800 Meter. Die Schattenwurfprognose (siehe Kapitel 4.10 der Antragsunterla-
gen) zeigt an sehr vielen untersuchten Immissionsorten eine Uberschreitung der
LAI-Richtwerte von 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro 12 Monate (Worst
Case).

Da das Prognosegutachten kein Abschaltkonzept enthalt, wird durch eine Auflage
(Auflagen 2.2.4) sichergestellt, dass die genehmigte WKA keinen zusatzlichen Bei-
trag oberhalb der Richtwerte zum periodischen Schattenwurf leisten wird.

Die Richtwerte sind von der LAl empfohlen. Der Einwirkbereich ist durch den Gut-
achter der Schattenwurfprognose ermittelt worden. Die Protokolle (Auflagen 2.2.2
und 2.2.3) sind Uber den Zeitraum eines Jahres aufzubewahren, da der Richtwert
von acht Stunden einen Beurteilungszeitraum von zwdlf Monaten aufweist. Die
Protokollierung ist notwendig fir die Beweissicherung. Ohne Protokollierungs-
pflicht ware die Auflage nicht Uberwachbar.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Verschmutzungen an den Sensoren ein wirksa-
mes Feststellen von Sonnenschein verhindern kdnnen. Dies soll durch die Auflage
minimiert werden. Der mogliche zusatzliche Aufwand im Rahmen von Servicear-
beiten ist relativ gering (Auflage 2.2.4).

Der Betrieb der WKA muss so erfolgen, dass schadliche Umwelteinwirkungen be-
reits ab Inbetriebnahme nicht entstehen kdnnen. Haufig wird ein Schattenabschalt-
modul nicht vom Hersteller, sondern von einem anderen Anbieter gewahlt. Dies ist
grundsatzlich zulassig, muss jedoch umgehend nach Errichtung der WKA ange-
baut werden. Verantwortlich dafir ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber
der WKA, an den sich die Auflage auch richtet (Auflage 2.2.5).

Meistens zeigen sich Fehlfunktionen der Schattenabschaltautomatik erst beim Be-
trieb der Anlage. Die Ursachen kdnnen vielfaltig sein. Haufig bekommt dies der
Betreiber der WKA gar nicht mit, sondern nur der Nachbar. Die Fehlerquellen kon-
nen sehr komplex sein. Dabei kann es nicht Aufgabe der Behdrde sein, die Ursa-
chen der Fehlfunktion zu ermitteln. Die Auflage 2.2.5 soll sicherstellen, dass Fehl-
funktionen und Ursachen schnell und wirksam erkannt und weitere Uberschreitun-
gen durch Schattenwurf verhindert werden.

Lichtblitzen/Discoeffekten wird durch mittelreflektierende Farben mit matten Glanz-
graden vorgebeugt. Da die vorgelegten Unterlagen diesbezuglich keine abschlie-
Rende Bewertung zulassen, wird durch eine Auflage sichergestellt, dass die WKA
diese Anforderung erflllt (Auflage 2.2.6).

Turbulenzen

Die Standsicherheit in Bezug auf die Turbulenzeinwirkungen im Nachlauf der ge-
nehmigten WKA wurde in dem Turbulenzgutachten vom 25. Juni 2024 (117-Wind
GmbH & Co. KG, Bericht-Nummer 117-SE-2023-185) untersucht. Eine schadliche
Umwelteinwirkung im Sinne einer erheblichen Belastigung oder eines erheblichen
Nachteils ist nicht zu erwarten. Die Anforderungen der DIBt-Richtlinie (Deutsches
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1.2

1.3

Institut fir Bautechnik) bezlglich Turbulenzen werden eingehalten, so dass dies-
bezuglich die Standsicherheit gewahrleistet ist.

Eiswurf

Das Risiko von Eiswurf wird aufgrund eines Eiserkennungssystems reduziert, da
die Anlage bei Eisansatz abschaltet und maximal noch trudelt. Die Anlagensteue-
rung erkennt einen Eisansatz anhand des Missverhaltnisses von Einspeiseleistung
und Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe oder/und anhand einer durch Sensoren
festgestellten Unwucht. Als eiswurfgefahrdet ist nach der DiBT 2020 die Flache in
einem Abstand von 1,5 mal (Nabenhdhe + Rotordurchmesser). Innerhalb dieser
Flache befinden sich keine 6ffentlichen Verkehrsflache. Von daher waren keine
Malnahmen zu einer weiteren Reduzierung des Eisfallrisikos erforderlich.

Die Anforderungen gemaf} § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG sind erfullt, wenn
durch die eingereichten Unterlagen dargelegt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt ist, dass von der Anlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erheblichen Belastigungen fur die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen.

Vorsorgepflicht gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der
Technik und der Besten verfugbaren Technik entsprechenden MalRnahmen, das
heillt vorbeugende Mallnahmen gegen die Entstehung potentiell schadlicher Um-
welteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG).

Die Anforderungen gemafl § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG sind erfullt, wenn
durch die eingereichten Unterlagen dargelegt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt ist, dass von der Anlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erheblichen Belastigungen getroffen
werden, insbesondere durch die den Stand der Technik entsprechen-den Mal3nah-
men.

Die Anforderungen gemaf § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG sind durch den
Stand der Technik erfullt.

Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten
(§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fur die Umwelt insgesamt Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle
verwertet und nicht zu verwertenden Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt werden.

Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht moglich
oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen fuhrt als die Verwertung. Die Verwertung und Beseiti-
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gung von Abfallen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und den sonstigen fur die Abfalle geltenden Vorschriften.

Der Antragsteller hat im Antrag dargestellt, dass die beim Aufbau und bei den Ser-
vice-Arbeiten anfallenden Abfalle ordnungsgemaf entsorgt werden. Darlber hin-
aus wird durch eine Auflage sichergestellt, dass eine Uberpriifung der Entsorgung
anhand der Entsorgungsbelege durchgeflihrt werden kann. Die Verwertung und
Beseitigung von Abfallen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes und den sonstigen fur die Abfalle geltenden Vorschriften.

14 Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4
BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewabhrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt Energie
sparsam und effizient verwendet wird.

1.5 Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der Anla-
ge oder dem Anlagengrundstuck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden kénnen (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Durch die Bedingung 1.2 ist zusatzlich sichergestellt, dass nach einer mdglichen
Betriebseinstellung die Anlage ordnungsgemalf zurtickgebaut wird.

Mit den in den Antragsunterlagen beschriebenen MalRinahmen nach eventueller
Betriebseinstellung ist sichergestellt, dass von der Anlage oder dem Anlagen-
grundstuck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden konnen.

Betriebseinstellung und Ruckbau

Im Falle der Betriebseinstellung ist die Windkraftanlage (WKA) zeitnah zu demon-
tieren, das Fundament zurickzubauen und der urspringliche Zustand wiederher-
zustellen. Dies wird durch eine Bedingung, die sich an den Betreiber / die Betrei-
berin richtet, sichergestellt. Die Hohe der Sicherheitsleistung bestimmt sich aus 4
% der Gesamtinvestitionskosten (einschliel3lich Mehrwertsteuer) zuzuglich 40 %
Kostensteigerung fur einen Betriebszeitraum von 20 Jahren. Eine Anrechnung
noch zu verwertender Reststoffe erfolgt nicht. In diesem Fall wurden die Gesamt-
investitionskosten durch das Landesamt fir Umwelt korrigiert. Die Festlegung er-
folgte aufgrund einer landesweiten Erhebung der Gesamtinvestitionskosten.

Laut Antrag soll die WKA auf einem Flachfundament gegrindet werden. Daflr
ware die festgesetzte Rlickbausumme ausreichend. Bei einer anderen Funda-
mentgrindung wirde eine erneute Prifung Uber die Hohe der Rickbaukosten mit
einem erganzenden Bodengutachten erfolgen mussen.

2, Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prufen, ob sichergestellt
ist, dass die Erfullung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.
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3.1

Die Anlage fallt nicht unter den Bereich einer nach § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordnung.

Andere offentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht
entgegenstehen.

Die Beteiligung der Behdrden, deren Belange durch das Vorhaben berihrt wer-
den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.

Bauplanungsrechtliche Zulassigkeit

Das beantragte Vorhaben ist gemal § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch
(BauGB) als privilegiertes Vorhaben im Aul3enbereich einzustufen.

Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und der Lan-
desplanung vereinbar. Das raumordnerische Ziel des Landesentwicklungsplans
(LEP) 2020 Kapitel 3.5.2 (Windenergie an Land), wonach WKA mindestens einen
Abstand vom flinffachen der Gesamthéhe zu Gebauden mit Wohnnutzung inner-
halb von Siedlungen und vom dreifachen der Gesamthdhe zu Gebauden mit
Wohnnutzung im AuRenbereich einhalten mussen, wird mit der vorliegenden Pla-
nung erreicht.

Die Gemeinde Elisabeth-Sophie Koog hat einen Flachennutzungsplan (FNP). In
der 10. Anderung des FNP sind kleinere Flachen fiir Einzelvorhaben von Wind-
kraftanlagen enthalten. Die im Textteil der 10. Anderung des FNPs enthaltene Aus-
schlusswirkung enthalt jedoch nur eine Wirkung auf die dargestellten Anderungen
und bezieht sich nicht auf das gesamte Gemeindegebiet. Zumal offensichtlich we-
der im Flachennutzungsplan noch in der 10. Anderung des Flachennutzungspla-
nes ein Gesamtkonzept fur die Planung von Windeignungsflachen enthalten ist.
Das Vorhaben widerspricht daher nicht den Darstellungen des Flachennutzungs-
planes oder eines anderen Planes (§ 35 Absatz 3 Nummer 1 und 2 BauGB).

Aus den Antragsunterlagen geht hervor und aufgrund von Nebenbestimmungen ist
sichergestellt, dass durch die genehmigte WKA keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen hervorgerufen werden. Es bestehen keine Hinweise, dass die WKA schad-
lichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt sein wird (§ 35 Absatz 3 Nummer 3
BauGB).

Auch dass das Vorhaben unwirtschaftliche Aufwendungen fur Stral3en oder ande-
re Versorgungseinrichtungen verursachen konnte, ist nicht ersichtlich und entspra-
che auch nicht den bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Anlagen (§ 35 Ab-
satz 3 Nummer 4 BauGB).
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3.2

3.3

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden durch Neben-
bestimmungen der Oberen und der Unteren Naturschutzbehdrde sichergestellt. In
Bezug auf die gemal § 35 Absatz 3 Nummer 6 und 7 BauGB aufgeflhrten Belan-
ge stehen offensichtlich keine Bedenken entgegen.

Die Belange des § 35 Absatz 3 Nummer 8 BauGB wurden durch die Beteiligung
des Bundesamtes flr Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr
(BAIUDBw) und der Bundesnetzagentur bertcksichtigt.

Dass sonstige offentliche Belange entgegenstehen konnten, ist nicht erkennbar.
Eine Beteiligung der fir diese Belange zustandigen Behdrden hat keine Hinweise
gegen das Vorhaben ergeben. Die mitgeteilten Bedingungen und Auflagen sind,
soweit daflir eine Rechtsgrundlage aus dem Fachrecht gegeben war, berticksich-
tigt worden.

Dass die Erschliel3ung gesichert ist, ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen.

Der Antragsteller hat gemaf} § 35 Absatz 5 BauGB eine Verpflichtungserklarung
abgegeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulassigen Nutzung zu-
rickzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen (Rickbauverpflichtung). Um
einen finanziellen Ausfall des Anlagenbetreibers abzusichern, wird neben der Ru-
ckbauverpflichtungserklarung eine finanzielle Sicherheit zur Absicherung der RU-
ckbaukosten seitens des Anlagenbetreibers verlangt (Sicherheitsleistung). Fur die
Sicherung der Abbruchkosten wurde eine entsprechende Sicherheitsleistung fest-
gesetzt.

Zu dem Vorhaben hat die Gemeinde Elisabeth-Sophien-Koog das gemeindliche
Einvernehmen nach § 36 BauGB wirksam erteilt.

Somit ist das beantragte Vorhaben planungsrechtlich zulassig.
Arbeitsschutz

Gemal § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbe-
hdérde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behdrde die zur Durchfihrung ihrer
Uberwachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu den Aufgaben geho-
ren unter anderem Besichtigungen von Baustellen, da hier insbesondere die Vor-
gaben der Baustellenverordnung einzuhalten sind und anlassbezogene Tatigkei-
ten wahrend des Betriebs der genehmigten Windenergieanlage beispielsweise im
Falle einer Beschwerde oder eines Unfalls. In diesem Zusammenhang mussen
ausreichend Details zu der Windenergieanlage zur Verfugung stehen, um die Ein-
haltung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (insbesondere Arbeitsschutzge-
setz, Arbeitsstattenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverord-
nung) uberwachen zu kdénnen.

Militarische Luftfahrt

Die geplante Windenergieanlage ist in einem Bereich geplant, in dem die Bewe-
gung des Rotors der Windenergieanlage eine Stérung des militarischen Flugsiche-
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rungsradars des militdrischen Flughafens Schleswig-Hohn generiert, die eine si-
chere, radarbasierte Flugfuhrung nicht mehr zulasst. In der Folge ware es mit sehr
groler Wahrscheinlichkeit mdglich, dass ein Luftfahrzeug fur mehr als drei Anten-
nenumdrehungen nicht sichtbar ist, was zu einem Erfassungsverlust fuhrt. Durch
die geplante Windenergieanlage wird in Verbindung mit bestehenden und geplan-
ten Anlagen eine Stérzone generiert, die zu dem nicht hinnehmbaren Risiko einer
schwerwiegenden Kollision oder eines Absturzes flr das betreffende Luftfahrzeug
und seine Insassen fuhren kann. Der Ausschluss dieser Stérwirkung und daraus
resultierender Folgen fur Luftfahrzeug und Insassen ist Voraussetzung fur die Er-
teilung der Zustimmung nach § 18 a LuftVG.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die Leistung bzw. die Rotorgeschwindigkeit
der Windenergieanlage zu reduzieren oder die Windenergieanlage abzuschalten.
Daflir stehen technische Losungen zur Verfligung, die eine solche Steuerung
grundsatzlich ermdglichen. Da in jedem Einzelfall speziell darauf abgestimmte
technische und organisatorische Anpassungen erforderlich sind, darf der Betrieb
der Windenergieanlage erst nach Zustimmung der zustandigen Bundeswehr-
dienststelle aufgenommen werden (Auflage 2.11.11). Nur so ist die Sicherheit des
Flugverkehrs zu gewahrleisten. Ob und wie lange die Windenergieanlage reduziert

oder gar nicht betrieben wird, muss im Zugriff der Bundeswehr liegen, weil die ent-
sprechenden Angaben Uber den Flugverkehr nur dort vorliegen und eine Weiterga-
be der Daten an Dritte aus Grinden der militarischen Sicherheit ausgeschlossen
ist (Auflage 2.11.8).

Ohne die bedarfsgerechte Steuerung waren die Voraussetzungen fur die Erteilung
einer Genehmigung am beantragten Standort flr die Windenergieanlage nicht er-
fullt und der Antrag ware abzulehnen.

Daher ist die Auflage erforderlich und verhaltnismaRig. Sie belastet den Antragstel-
ler zwar, ermdglicht jedoch andererseits Uberhaupt erst Errichtung und Betrieb der
Windenergieanlage.

Es ist zur Erreichung der fur den Flugverkehr erforderlichen Sicherheit unumgang-
lich, dass Schaltvorgange nur durch die Bundeswehr ausgel6st werden (Auflage
2.11.8). Diese Forderung dient ebenfalls der Aufrechterhaltung der Voraussetzun-
gen, unter denen die Zustimmung nach § 18 a LuftVG Uberhaupt moglich ist. Da-
mit zusammenhangende finanzielle Verluste aufgrund von Anlagenstillstand oder
reduzierter Leistung sind dem Betreiber zuzumuten.

Es wird auch vor dem Hintergrund der einzelfallbezogenen Details gefordert, die
technischen MalRnahmen vorab mit der Bundeswehr abzustimmen. Dadurch wer-
den Anforderungen und Ablaufe transparenter und es wird im Sinne des Antrags-
tellers/Betreibers die Zustimmung fur die Inbetriebnahme der Windenergieanlage
gefordert (Auflage 2.11.2).

Der Betreiber der Windenergieanlage muss alle fir die Implementierung der Tech-
nologie aufzuwendenden Kosten tragen, da die Bundeswehr das Erfordernis nicht
auslost und auch nicht NutznieRer dieser Neuerung ist (Auflage 2.11.3).
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3.4

3.4.1

3.4.2

Die Auflage 2.11.4 sichert die Betriebsbereitschaft der Schaltfunktionen ab und re-
gelt zusatzlich die Abschaltung im Falle jedweder Storung. Die Auflage dient damit
der dauerhaften Erflllung der Genehmigungsvoraussetzungen bezuglich der er-
teilten Zustimmung nach § 18 a LuftVG.

Die Auflage 2.11.5 enthalt Regelungen, die das Bedienelement betreffen. Sie stel-
len sicher, dass der bei der Bundeswehr zu leistende organisatorische Aufwand
durch ein zentrales Bedienelement und weitere Zugange flir andere Systeme be-
grenzt wird. Die Forderung begunstigt auch die Betreiberseite, weil eine Begren-
zung des Aufwandes bei der Bundeswehr letztlich auch erwarten lasst, dass sich
der Aufwand auf der Betreiberseite ebenfalls in Grenzen halt. Je reibungsloser das
System bei der ortlichen militarischen Flugsicherung funktioniert, desto geringer
wird der durch den Betreiber zu leistende Aufwand ausfallen.

Die Mitteilung an die Genehmigungs- und Uberwachungsbehérde, es sei beab-
sichtigt oder es werde geplant, die Abschalteinrichtungen aul3er Betrieb zu setzen
(Auflage 2.11.6), ist erforderlich, weil militarisch genutzte Flugplatze nach deren
Aufgabe fur zivile Luftfahrtzwecke ggf. weitergenutzt werden und dafir dann ande-
re Regelungen zu treffen sind. Da die Systeme bis zu diesem Zeitpunkt ohnehin
aufrecht zu erhalten sind, entsteht dem Betreiber durch die Forderung einerseits
kein Nachteil, ermdglicht andererseits aber rechtzeitiges Handeln.

Die Mitteilung der Angaben gemaR Auflage 2.11.7 dient der Erfassung der Wind-
energieanlage als Luftfahrthindernis fur den Bereich der Ubergeordneten, allge-
meinen zivilen wie militarischen Luftsicherheit auch durch die Deutsche Flugsiche-
rung (DFS).

Artenschutz

Die beantragte WKA befindet sich innerhalb des ehemaligen Vorranggebietes
PR1_NFL_414. Mit Urteil vom 22.03.2023 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG)
Schleswig den Regionalplan Windenergie des Planungsraum | in einem Normen-
kontrollverfahren fir unwirksam erklart. Die Landesregierung hat daraufhin Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision beim Bundesverwaltungsgericht
eingelegt. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 20. Februar
2024 diese Beschwerde zuruckgewiesen. Der Regionalplan fur den Planungsraum
| ist seitdem rechtskraftig aufgehoben. Eine Anwendung des § 6 WindBG ist auf-
grund der fehlenden Voraussetzung eines nach § 2 Nummer 1 WindBG ausgewie-
senen Windenergiegebiets nunmehr nicht gegeben. Die artenschutzrechtliche Pri-
fung erfolgt unter Anwendung des § 45b BNatSchG.

Die Vorhabentragerin hat im Jahr 2023 eine Horstkartierung durch Michael Fischer
aus Stoltebull erstellen lassen und vorgelegt. Dieser Stellungnahme liegen folgen-
de Unterlagen zu Grunde:

» Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) (Argument, 09/2024),
* Ornithologisches Gutachten (Michael Fischer, 07/2024)

Bescheid Aktenzeichen. G40/2024/111

Seite 41 von 53



digitale Ausfertigung / Kopie

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Die Horstkartierung wurde nach den Vorgaben der Oberen Naturschutzbehérde
durchgefuhrt und entspricht damit den Anforderungen an die Methodik. Eine
Raumnutzungserfassung ist im Rahmen des § 45b BNatSchG nicht vorgesehen
und wurde auch nicht durchgefuhrt.

Kollisionsgefahrdete Brutvogelarten:

Das nachste Vorkommen des Seeadlers befindet sich mit etwa 2,5 km Entfernung
zur geplanten WKA innerhalb des erweiterten Prufbereiches (5.000 Meter) nach
Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG. Der Horst befindet sich innerhalb des
Sukzessionsgurtels nérdlich der geplanten WKA. Im erweiterten Prufbereich ist
das Totungsrisiko gemal § 45 b Absatz 4 BNatSchG als in der Regel nicht signifi-
kant erhéht zu bewerten, auRer die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Art ist auf-
grund der Habitatnutzung oder funktionaler Beziehungen deutlich erhéht und das
Risiko kann nicht durch SchutzmalRnahmen hinreichend verringert werden. Diese
Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Das Seeadlerpaar hat
in den Jahren 2022 und 2023 erfolgreich jeweils einen Jungvogel grol3gezogen.
Potenzielle Nahrungshabitate sind im Beltringharder Koog zu finden, vor allem der
Holmer See ist ein attraktives Nahrungshabitat mit groRen Ansammlungen an
Wasservogeln. Die Ackerflachen im Vorhabengebiet sind in der Hinsicht eher we-
niger interessant und auch sonst gibt es keine weiteren Gewasser auf Nordstrand.
Transferflige Uber das Vorhabengebiet sind potenziell mdglich, regelmafige Flug-
routen werden jedoch ausgeschlossen. (Fischer, 07/2024) Die ONB schlief3t sich
den Ausfuhrungen des Gutachtens an. Eine signifikante Erhdhung des Toétungsrisi-
kos fur den Seeadler liegt nicht vor.

Eine Bedeutung flr das Vorhaben kann fur die Arten Schreiadler und Steinadler
ausgeschlossen werden, da diese in Schleswig-Holstein nicht vorkommen. Eben-
so fur den Fischadler, der nur mit einem Paar im Kreis Herzogtum Lauenburg in
SH britet.

Bruten der Kornweihe beschranken sich in Schleswig-Holstein auf die nordfriesi-
schen Inseln und die grofen Grunlandgebiete in den Moor- und Flussniederun-
gen. Der geplante WKA-Standort befindet sich damit potenziell innerhalb des Ver-
breitungsgebiets der Art. Auf Nordstrand kam es jedoch wahrend der Horstkartie-
rung und den damit verbundenen Flugerfassungen zu keinen Sichtungen der Art.

Vorkommen der Wiesenweihe konnten nicht nachgewiesen werden (Fischer
07/2024). Der ONB ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b
Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (400 Meter) beziehungsweise zen-
tralen Prufbereich (500 Meter) oder erweiterten Prifbereich (2.500 Meter) bekannt.

Die Rohrweihe ist in Schleswig-Holstein weit verbreitet. Schwerpunkte befinden
sich an den Kusten und in der ostholsteinischen Seenplatte. Der ONB ist kein Vor-
kommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten
Nahbereich (400 m) beziehungsweise zentralen Prufbereich (500 m) oder erwei-
terten Prifbereich (2.500 m) bekannt. Auch die Horstkartierung 2023 erbrachte
keine Brutnachweise. Es kam zu regelmafigen Sichtungen der Art innerhalb des
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3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

1.000 m Radius. Hauptsachlich wurden die Grabenstrukturen abgeflogen. (Fischer
07/2024)

Der Rotmilan hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in Schleswig-Holstein im Osten
und Sudosten des Landes. Der zustandigen Naturschutzbehorde ist kein Vorkom-
men der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten
Nahbereich (500 Meter), zentralen Prufbereich (1.200 Meter) oder im erweiterten
Prufbereich (3.500 Meter) bekannt. Auch im Rahmen der Horstkartierung 2023
gab es keine Nachweise von Rotmilanhorsten (Fischer 07/2024).

Der Schwarzmilan ist in Schleswig-Holstein ein seltener Brutvogel, der vorwiegend
in den stddstlichen Landesteilen vorkommt. Einzelne Vorkommen finden sich im
Osten des Landes. Der zustandigen Naturschutzbehdrde ist kein Vorkommen der
Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich
(500 Meter) beziehungsweise zentralen Prifbereich (1.000 uMeter) oder erweiter-
ten Prufbereich (2.500 Meter) bekannt. Im Rahmen der Horstkartierung 2023 wur-
de die Art nicht erfasst (Fischer 07/2024).

Wanderfalken briten in Schleswig-Holstein hauptsachlich entlang der Unterelbe
und dem Wattenmeer, haben sich aber seit einigen Jahren auch auf den 6stlichen
Landesteil ausgeweitet. Die Art nutzt vorwiegend hoch angebrachte Nisthilfen an
Bauwerken, wie Fernsehturmen, Kirchen oder Industrieanlagen. Auf den geschutz-
ten Inseln des Wattenmeeres finden auch Bodenbruten statt. Der zustandigen Na-
turschutzbehorde ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Ab-
satz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter) beziehungsweise zentra-
len Prifbereich (1.000 Meter) oder erweiterten Prifbereich (2.500 Meter) bekannt.
Wahrend der Horstkartierung kam es ebenfalls zu keinen Beobachtungen der Art
(Fischer 07/2024).

Baumfalkenbrutplatze nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG im Nahbe-
reich (350 Meter), zentralen Prufbereich (450 Meter) oder im erweiterten Prufbe-
reich (2.000 Meter) sind der ONB nicht bekannt. Wahrend der im Jahr 2023 durch-
gefuhrten Horstkartierung wurde die Art nicht nachgewiesen.

FUr den Wespenbussard liegen der zustandigen Naturschutzbehorde keine Kennt-
nisse uber ein Vorkommen der Art im artspezifischen Nahbereich (500 m) sowie
zentralen Prufbereich (1.000 m) oder erweitertem Prufbereich (2.000 m) vor. Auch
im Rahmen der Horstkartierung 2023 kam es zu keinen Sichtungen der Art (Fi-
scher 07/2024).

Der Verbreitungsschwerpunkt des Weil3storches in Schleswig-Holstein liegt im
Westen und Siidosten des Landes. Die Marsch und weite Teile des Ostlichen Hui-
gellandes sind weitgehend verlassen oder sparlich besiedelt. Weil3storche bruten
in Schleswig-Holstein ausschliel3lich auf kinstlichen Horsten an Gebauden oder
auf Masten. Der Landesbestand des Weilstorchs wird alljahrlich von der AG Stor-
chenschutz erfasst, sodass die Brutplatze der letzten Jahre bekannt sind. Der zu-
standigen Naturschutzbehorde ist kein Vorkommen der Art in inrem nach Anlage 1
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3.4.14

3.4.15

3.4.16

3.4.17

3.4.18

zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter), zentralen
Prufbereich (1.000 Meter) bzw. erweiterten Prufbereich (2.000 Meter) bekannt.

Aufgrund der Verbreitung der Sumpfohreule (Flussniederungen, Hochmoore der
Geest sowie die NordseekUste) ist ein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1
zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 m) beziehungsweise
zentralen Prifbereich (1.000 Meter) oder erweiterten Prifbereich (2.500 Meter)
weitgehend auszuschlief3en. Die Sumpfohreule ist in Niederungen in Dithmar-
schen (Windbergener Niederung und Fieler Niederung) in den letzten Jahren als
Brutvogel aufgetreten, das geplante Vorhaben befindet sich jedoch nicht innerhalb
der Niederungen. Eine Beeintrachtigung der Sumpfohreule durch das geplante
Vorhaben kann insofern ausgeschlossen werden.

Der Uhu ist in Schleswig-Holstein nach ersten Auswilderungen in den 1980er Jah-
ren heute wieder landesweit verbreitet. Nur die Marsch und Nordseeinseln sind im
Wesentlichen unbesiedelt. Er nutzt ein breites Angebot verschiedenartiger Nist-
platze, wie Kiesgruben, alte Greifvogelhorste oder Gebaude und brutet auch am
Boden. Der zustandigen Naturschutzbehdrde ist kein Vorkommen der Art in ihrem
nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter)
beziehungsweise zentralen Prifbereich (1.000 Meter) oder erweitertem Prifbe-
reich (2.500 Meter) bekannt. Nach Angaben im Ornithologischen Fachgutachten
(Fischer 07/2024) ist ein Brutnachweis aus dem Jahr 2019 in 1.450 Meter Entfer-
nung bekannt. Zum Zeitpunkt der Horstkartierung im Jahr 2023 brutete dort jedoch
ein Mausebussard.

Betroffenheit von Zug- und Rastvogeln:

Durch die geplante WKA ist keine signifikante Erhdhung des allgemeinen Lebens-
risikos fur Zug- und Rastvogel zu erwarten. Auch kommt es zu keinem Verlust von
essenziellen Ruhestatten. Die geplante WEA befindet sich au3erhalb bedeutender
Rastvogelgebiete und aulderhalb der Hauptachsen des Uberregionalen Vogelzugs.
Die ONB schlief3t sich den diesbezlglichen Einschatzungen des Gutachtens (Fi-
scher 07/2024) an.

Betroffenheit von Fledermausen:

Bei dem geplanten Vorhaben sind auf dem Anlagengrundstick keine Eingriffe in
Geholze oder Knicks geplant. Dementsprechend sind in dem hier zustandigkeits-
halber betrachteten Bereich durch das Vorhaben keine Tagesverstecke oder Quar-
tiere fur Fledermause betroffen.

Grundsatzlich ist in Schleswig-Holstein davon auszugehen, dass Uberall Fleder-
mausaktivitaten im Rahmen von Migration und/oder durch lokale Populationen zu
verzeichnen sind. Es ist demnach sowohl in Agralandschaften mit geringen Le-
bensraumstrukturen als auch in Gebieten mit hohem Lebensraumpotenzial von ei-
ner Schlaggefahrdung auszugehen. Zum Schutz der Fledermause ist eine Be-
triebsbeschrankung der WKA in Zeitraumen hoher Fledermausaktivitaten vorgese-
hen. Einen bestimmenden Einfluss auf die Fledermausaktivitat in Gondelhéhe und
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3.4.19

3.4.20

3.4.21

3.4.22

3.4.23

somit die Schlaggefahrdung haben neben der Jahreszeit auch die Luftemperatur
und die Windgeschwindigkeit.

Windkraftanlagen mit einem Rotordurchmesser von > 100 m und einem unteren
Rotor-Bodenabstand von = 30 m werden in Schleswig-Holstein zum Schutz der
Fledermause in der Regel vom 1.5. bis 30.09. bei einer Windgeschwindigkeit von
weniger als 6 m/s und bei einer Lufttemperatur von mehr als 10° C in der Nacht-
phase abgeschaltet. Bei Windkraftanlagen mit grol’iem Rotor und einem Rotor-Bo-
denabstand von weniger als 30 m wird davon ausgegangen, dass im bodennahen
unteren Rotorbereich hohe Aktivitaten von Fledermausen zu verzeichnen sind,
auch wenn in Gondelhdhe eine Windgeschwindigkeit zwischen =26 und < 8 m/s
gemessen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass angesichts der mittlerweile
grolReren Rotordurchmesser der bisherige Standardabschaltparameter der Wind-
geschwindigkeit von 6 m/s auch fir den oberen Rotorbereich als Worst-Case-An-
satz nicht mehr als ausreichend zu erachten ist. Bei einem Abschaltparameter von
< 8 m/s wird auch fur den oberen Rotorbereich von einem Worst-Case-Ansatz
ausgegangen.

Der Abschaltalgorithmus kann auf Basis eines 2-jahrigen Monitorings am Anlagen-
standort oder an einem geeigneten Nachbarstandort Gberprift werden. Eine sol-
che Uberpriifung ist im Zeitraum vom 01.05. — 31.10. anhand eines Gondelmonito-
ring nach den Voraussetzungen gemall BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) in
Verbindung mit den jeweils aktuellen Vorgaben nach ProBat in Kombination mit ei-
ner bodengebundenen Langzeiterfassung bzw. einem Turmmonitoring mit Echt-
zeitsystemen durchzufuhren. Fur letztere Untersuchungsmethode liegen noch kei-
ne bundesweiten Methodenstandards vor. Werden entsprechende Standards vor-
gelegt, sind diese zu verwenden.

Ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko liegt vor, wenn die Kollisionsopfer pro Erfas-
sungszeitraum und WKA >1 sind.

Der Parameter Niederschlag wird nicht berticksichtigt. Eine Berlcksichtigung ware
nur moglich, sofern seitens der Antragstellerin ein von der Behdrde akzeptierter
Niederschlagssensor beantragt wird, der eine dauerhafte Funktionalitat sicher-
stellt. Bisher liegen fiir keinen Niederschlagssensor Prifergebnisse aus einem Ve-
rifizierungsprozess bezlglich der Zuverlassigkeit der Niederschlagsmessung fur
den Einsatz auf Windenergieanlagen und unter Beachtung der Abschaltbedingun-
gen vor.

Betroffenheit weiterer Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie -
Betroffenheit von Amphibien:

Die Anlage liegt auf einer Ackerflache und es sind keine Eingriffe in Graben oder
Knicks geplant. Trotz des geringen Potenzials kann der Moorfrosch nicht ganzlich
ausgeschlossen werden. Fur Amphibien ist daher aufgrund der baubedingten Be-
troffenheit eine Bauausschlusszeit vorgesehen. Die entsprechende Auflage ist un-
ter ,Nebenbestimmungen fir die Genehmigung® aufgefihrt.
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3.4.24

3.4.25

3.4.26

3.4.27

3.4.28

3.4.29

3.4.30

Betroffenheit weiterer Anhang IV-Arten:

Die ONB schlief3t sich den Einschatzungen des LBPs an, dass fur weitere Anhang
IV-Arten eine vorhabenbedingte Betroffenheit nicht gegeben ist.

Anmerkung zu den Bauausschlusszeiten:

Da fur die baubedingt betroffenen Offenlandbruter und Amphibien in den Unterla-
gen kein geeignetes alternatives Schutzmalinahmenkonzept bei Abweichen von
den Bauausschlusszeiten vorgelegt worden ist, anhand dessen das Bauen inner-
halb der Bauausschlusszeit im Rahmen des Genehmigungsbescheides abschlie-
Rend geregelt werden kann, ist das Festsetzen eines Bauverbots innerhalb dieser
Zeiten erforderlich. Das Abweichen von den Bauausschlusszeiten hat in einem der
Genehmigung nachgelagerten eigenstandigen Verwaltungsakt zu erfolgen. Dies
wird Uber das Zustimmungserfordernis fur eine nachgelagerte Malinahmenpla-
nung geregelt. Entsprechende Auflagen finden sich nachfolgend unter ,Nebenbe-
stimmungen fur die Genehmigung®.

Durch Einhaltung der Bauausschlusszeiten wird gewahrleistet, dass die Zugriffs-
verbote des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 Nr. 1-3 BNatSchG im Hinblick auf Offen-
landbrater und Amphibien nicht verwirklicht werden.

Das Verbot jeglicher Bautatigkeiten in der Zeit vom 01.03. bis zum 15.08. dient
dem Schutz der Offenlandbriter wahrend ihrer Brutzeit. Durch Bautatigkeiten
(Baufeldfreimachung/bauvorbereitende MaRnahmen, Wegebau, Fundamentbau,
Errichtung) besteht die Gefahr, dass Gelege zerstort oder Bruten aufgegeben wer-
den und somit das Totungsverbot erfullt wird. Durch die Einhaltung von in der Bau-
zeitenregelung festgelegten Bauausschlusszeiten ist eine vollstandige Vermeidung
einer Verwirklichung des Toétungsverbots erreichbar.

Das Verbot von Baumalnahmen in Bereichen, welche als Habitat oder potenzielle
Wanderkorridore fir Amphibien gelten, in der Zeit der Aktivitdtsphase dieser Am-
phibien vom 01.03. bis zum 31.10. dient dem Schutz dieser Amphibien. Durch
Bautatigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende MalRnahmen, Wegebau,
Fundamentbau, Errichtung) kdnnen Lebensraume und Wanderwege von Amphibi-
en wahrend deren Aktivitatszeiten beeintrachtigt werden und somit der Tatbestand
des Totungsverbots verwirklicht werden.

Die Anzeige des Baubeginns zwei Wochen im Voraus dient der Ermoglichung der
Uberwachung der Einhaltung der Bauausschlusszeiten.

Alternativ zur Anordnung von Bauausschlusszeiten kann grundsatzlich auch durch
geeignete Schutzmalnahmen in Verbindung mit einer fachlich qualifizierten Um-
weltbaubegleitung sichergestellt werden, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1
i. V. m. Abs. 5 Nr. 1-3 BNatSchG im Hinblick auf Offenlandbriter und Amphibien
nicht verwirklicht werden. Die Vorhabentragerin hat mit den Antragsunterlagen je-
doch kein Konzept fur solche Mal3nahmen vorgelegt, sodass fur eine Abweichung
von den angeordneten Bauausschlusszeiten die Einholung der vorherigen Zustim-
mung der Genehmigungsbehodrde zu etwaigen von der Vorhabentragerin vorgese-
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3.4.31

3.4.32

3.4.33

henen alternativen Schutzmalinahmen erforderlich ist. Bei der Zustimmung zur
Abweichung von den im Genehmigungsbescheid angeordneten Bauausschluss-
zeiten handelt es sich um einen eigenstandigen Verwaltungsakt, der von der Ge-
nehmigungsbehodrde zu erteilen ist. Die Darlegung der geplanten alternativen
Schutzmalnahmen muss spatestens 8 Wochen vor dem geplanten Baubeginn er-
folgen, um eine fachliche Abstimmung zwischen der Genehmigungsbehdrde und
der Oberen Naturschutzbehérde zu ermdglichen.

Eine Aktivitatserfassung fur Fledermause liegt nicht vor. Zur Vermeidung des To-
tungsverbots gemal § 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG fur schlaggefahr-
dete Fledermausarten wahrend der Aktivitatszeiten wird der in der Auflage aufge-
fuhrte Abschaltalgorithmus beantragt. Unter den in der Auflage genannten Bedin-
gungen werden hohe Aktivitaten schlaggefahrdeter Fledermausarten im Rotorbe-
reich sowie dessen nahem Umfeld erwartet. Wird die WKA zu den angegebenen
Bedingungen abgeschaltet, ist davon auszugehen, dass das Totungsrisiko unter
die Signifikanzschwelle fallt und das Toétungsverbot fur die Fledermause nicht be-
ruhrt wird. Als Abschaltung wird ein Zustand definiert, der den Trudelbetrieb einer
WKA einschlief3t, also keinen zwingenden Stillstand der WKA erfordert. Die Dreh-
geschwindigkeit der Rotoren wird im Trudelbetrieb mit aus dem Wind gedrehten
Rotorblattern und aktivierter Windnachfuihrung der Rotorgondel auf ein fur Fleder-
mause ungefahrliches Mal} reduziert.

Die Gestaltung der MastfulRbrache zielt darauf ab, eine Attraktionswirkung auf Vo-
gel, insbesondere Greifvogel, und Fledermause zu vermeiden. Mit der Anlage ei-
ner Brache mit geschlossener Vegetationsdecke, jedoch ohne Gehdlzaufwuchs,
wird dieser Anspruch erflllt. So werden zum einen die Einsehbarkeit und damit die
guten Jagdbedingungen fur Greifvogel verhindert und zum anderen wird vermie-
den, dass aufwachsende Gehodlze als Jagdhabitat fir Fledermause fungieren. Bei
der Festlegung des Mahdzeitraums zwischen dem 01.09. und 28./29.02 ist davon
auszugehen, dass in diesem Zeitraum der Anteil an abgeernteten landwirtschaftli-
chen Flachen in der Umgebung der WKA bereits derart hoch ist, dass durch die
Mahd des MastfuRRbereiches keine besondere Attraktionswirkung fur weitere Greif-
vogelarten hervorgerufen wird.

Die Mdglichkeit, die naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen im Rahmen der
Genehmigung einer Windenergieanlage umfassend zu kontrollieren, besteht nur
bei Gewahrleistung einer Datengrundlage, die Aufschluss Uber die Einhaltung der
jeweiligen Nebenbestimmung gibt. Um Kontrollen durchfihren zu kdnnen, mussen
die Daten fur die kontrollierende sachkundige Person verstandlich und Ubersicht-
lich aufbereitet sein. Fur die Kontrolle wird eine Prufsoftware genutzt, die eine be-
stimmte Form der Datenbereitstellung bendtigt. Abschaltalgorithmen, die auf Pro-
Bat basieren, werden zukunftig mit dem ProBat-Inspector Uberpruft. Der Zeitraum
fur die Datenvorhaltung begrtindet sich aus den Verjahrungsfristen fir Ordnungs-
widrigkeits- und Straftatbestande. Die Dateien sind nach dem Export nicht mehr zu
verandern, da dadurch Fehler entstehen konnen.
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3.5

Eingeschlossene Entscheidungen

In dieser Genehmigung sind gemalf} § 13 BImSchG folgende behdrdliche Ent-
scheidungen eingeschlossen:

» Baugenehmigung nach § 72 Landesbauordnung (LBO),

» Naturschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 9, 11 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) zum Ausgleich der Teilversiegelung des Grundstucks im Auf3enbe-
reich.

Die zustandige Luftfahrtbehdrde hat ihre Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsge-
setz (LuftvVG) wegen Uberschreitung der zuldssigen Hohe einschlieRlich der Zu-
stimmung zum Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung gemaf der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
erteilt.

Ergebnis

Die Prufung hat ergeben, dass der Standort zulassig und geeignet ist und keine
Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehor-
de erfolgte anhand der einschlagigen Bestimmungen des BImSchG. Au3erdem
wurden ggf. die Abfallvermeidung, die Abfallverwertung und die ordnungsgemalle
Abfallbeseitigung gepruft.

Unter Berucksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Nebenbestimmun-
gen ist sichergestellt, dass die Pflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger
Anlagen gemal § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des § 7 BImSchG und der
daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erfullt werden. Es liegen keinerlei Er-
kenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein hdheres Schutzni-
veau insgesamt erreichbar ware.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage — auch aus der Sicht der beteiligten
Fachbehdrden — nicht entgegen.

Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A lll gemal} § 18 Absatz 1 BImSchG
festgesetzte Frist ist sichergestellt, dass mit der Inbetriebnahme der geanderten
Anlage sowie der Errichtung der Anlage nicht zu einem Zeitpunkt begonnen wird,
an dem sich die tatsachlichen Verhaltnisse, die der Genehmigung zugrunde lagen,
wesentlich geandert haben.

Damit sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG erfiillt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilen.
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C

Begrindung der Kostenentscheidung

Die Kosten ergeben sich aus den §§ 1 und 2 VwKostG SH, in Verbindung mit
den/der Tarifstellen 10.1.1.2, 10.1.1.8 b) und 10.1.1.8.1 a) des allgemeinen Ge-
buhrentarifs der Landesverordnung uber Verwaltungsgebuhren.

Geblhren:

1. Genehmigung Tarifstelle 10.1.1.2
je kW Nennleistung 6,50 € und
je Meter Gesamthohe uber Grund 50 €

149,1 Meter mal 50 € 38.655,00 €

2. Allgemeine Vorprifung: Tarifstelle 10.1.1.8 b)

5 % von der Gebuhr nach 10.1.1.2
Berechnung: 5 % von 38.655 € 1.932,00 €

3. Zuschlag im Zusammenhang mit der Vertraglichkeitsprifung:

Tarifstelle 10.1.1.8.1 a)
Gebuhrenrahmen: 50 bis 2.000 € 50,00 €

Summe Gebihren 40.637,00 €
Auslagen:
Zustellung der Genehmigung 5,62 €

Gesamtsumme Kosten: 40.642,62 €

Die festgesetzten Kosten sind entsprechend der als Anlage beigefiigten Kostenno-
te innerhalb von einem Monat nach Erhalt dieses Bescheides einzuzahlen. Die
Kostennote ist Bestandteil dieses Bescheides.

Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz — BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. 2013 1 S. 1274; 2021 1 S. 123), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348);

Vierte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. 2017 | S. 1440), zuletzt geandert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024 | S. 355);

Neunte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) in der Fassung der
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Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. 1992 | S. 1001), zuletzt geandert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225);

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 18. August 2021
(GMBI. Nr. 48-54, S. 1050);

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI. Nr. 26/1998, S. 503), zuletzt gedndert durch Anderungsverwaltungsvor-
schrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissi-
onen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nummer
160);

Landesverordnung uber die zustandigen Behorden nach immissionsschutzrechtli-
chen sowie sonstigen technischen und medienubergreifenden Vorschriften des
Umweltschutzes (ImSchVZustVO) vom 6. November 2025 (GVOBI. Schl.-H. Nr.
2025/146);

Gesetz fur den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz —
EEG 2023) vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), zuletzt geandert durch Artikel 23
des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347);

Gesetz zur Festlegung von Flachenbedarfen flir Windenergieanlagen an Land
(Windenergieflachenbedarfsgesetz — WindBG) vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S.
1353), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 189);

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai
2007 (BGBI. | S. 698), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 327);

Allgemeine Verwaltungsvorschrift fur die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
vom 24. Februar 2020 (BAnzAT 30. April 2020), geandert durch Verwaltungsvor-
schrift vom 15. Dezember 2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4;

Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP-Gesetz — UVPG), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. 2021 | S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr.
348);

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. 2017 1 S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348);

Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBI. Schl.-H. 2024, S. 504), zuletzt geandert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2004 (GVOBI. Schl.-H. S. 875,
928);

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
— BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.
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2017 1 S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176);

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenver-
ordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S. 1283), zuletzt geandert durch
Artikel 2 der Verordnung vom 17. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 337);

Abfallwirtschaftsgesetz flr das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschafts-
gesetz — LAbfWG) in der Fassung vom 18. Januar 1999 (GVOBI. Schl.-H. S. 26),
zuletzt geandert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GVO-
Bl. Schl.-H. S. 1002);

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. 2009 |
S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 323);

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG) vom 24.
Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geandert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 734);

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG), in
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 4);

Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) vom 13. November
2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425, 426), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 875);

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGBI. 2017 | S. 905), zuletzt geandert durch Artikel 256 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. 2020 | S. 1328);

Gesetz Uber die Durchfihrung von MaRhahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Ar-
beit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. 1996 | S. 1246),
zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22 Dezember 2025 (BGBI.
20251 S. 369);

Verordnung uUber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV) vom 12.
August 2004 (BGBI. 2004 | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 1 S. 109);

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 3. Februar 2015
(BGBI. 2015 | S. 49), zuletzt geandert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347);

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 2010 (BGBI. 2010 | S.
1643, 1644), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember
2025 (BGBI. 2025 I Nr. 337);
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. StralRen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 631, ber.
2004, S. 140), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Dezember
2025 (GVOBI. Schl.-H. Nr. 2025/168);

. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWV{G) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 2003 (BGBI. 2003 | S. 102), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 1 S. 236);

. Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Marz
1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Ja-
nuar 2026 (BGBI. 2025 | Nr. 9);

. Allgemeines Verwaltungsgesetz fur das Land Schleswig-Holstein (Landesverwal-
tungsgesetz — LVwG) vom 2. Juni 1992 (GVOBI. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zu-
letzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2025 (GVOBI. Schl.-H.
2025/76);

. Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974
(GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geandert durch Artikel 64 der Landesverordnung
vom 27. Oktober 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 514);

. Landesverordnung uber Verwaltungsgebihren (Verwaltungsgebihrenverordnung
— VerwGebVO) vom 26. September 2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 476), zuletzt gean-
dert durch Landesverordnung vom 12. Januar 2026 (GVOBI. Schl.-H. 2026/5);
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt fir Umwelt
Dezernat 20
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines Monats nach seiner
Erhebung zu begrunden.

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen Bescheid haben
gemal’ § 63 Absatz 1 Satz 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGOQO) kann gemal} § 63 Absatz 2 Satz 1 BImSchG nur innerhalb
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begrindet werden.

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist beim Schleswig-Hols-
teinischen Oberverwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig
zu stellen.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden, Dienstsiegel>

Anlagen:

Zweitausfertigung der Antragsunterlagen
Kostennote
Formulare des LfU: Baubeginn, Fertigstellung, Inbetriebnahme, Betreiberwechsel

Formulare des Kreises Nordfriesland: Anzeige Uber den Baubeginn, Anzeige der
beabsichtigten Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anla-
ge

Vertrag zur Aufschaltung einer bedarfsgerechten Steuerung (Bundeswehr)
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	2.2.6 Alle sichtbaren Windkraftanlagenteile, wie z. B. Rotor, Spinner, Nabe, Gondelgehäuse oder Turm, sind mit mittelreflektierenden Farben und mit matten Glanzgraden zu versehen. Beispielsweise würde die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) mit der Glanzzahl kleiner 30 % (gemäß ISO 2813) den Vorgaben entsprechen.
	2.2.7 Bei möglichem Eisansatz und der Gefahr des Eisabwurfes ist die Anlage in den Trudelbetrieb zu versetzen.

	2.3 Abfallrecht
	2.3.1 Sofern zur Befestigung von Erschließungsstraßen und/oder Stellplätzen mineralische Ersatzbaustoffe eingesetzt werden sollen, sind die Vorgaben der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung, ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), in der aktuellen Fassung, einzuhalten.
	2.3.2 Die bei durch den Betrieb der Anlagen anfallenden Abfälle, wie z. B. Altöle, sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die erforderlichen Nachweise sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Nordfriesland auf Verlangen vorzulegen.

	2.4 Baurecht
	2.4.1 Die geprüften bautechnischen Nachweise in Übereinstimmung mit den genehmigten Bauantragsunterlagen sind maßgebend für die Ausführung. Die Prüfberichte und Prüfbemerkungen des Prüfingenieurs für Standsicherheit gelten als Auflagen und sind zu beachten. Die Bautenstände sind ihm wie in den Prüfberichten angegeben rechtzeitig anzuzeigen.
	2.4.2 Der Prüfauftrag des Prüfingenieurs für Standsicherheit erfolgt durch die untere Bauaufsicht des Kreises Nordfriesland. Die Standsicherheitsnachweise sind recht-zeitig in zweifacher Ausfertigung der unteren Bauaufsicht zuzusenden, so dass dann der Prüfauftrag erteilt werden kann.
	2.4.3 Der Baubeginn darf erst erfolgen, wenn der noch von der unteren Bauaufsichtsbehörde zu beauftragende Prüfingenieur für Standsicherheit die statischen Unter-lagen und sonstigen Nachweise (Bodengutachten, Turbulenzgutachten o.a.) ein-gesehen bzw. geprüft hat und gegen einen Baubeginn keine Bedenken erhebt.
	2.4.4 Der beauftragte Prüfingenieur für Standsicherheit hat die mängelfreie Abnahme nach Fertigstellung zu bestätigen.
	2.4.5 Eine Bauzustandsbesichtigung behält sich die Baubehörde vor. Baubeginn und Bautenstände sind ihr rechtzeitig anzuzeigen.

	2.5 Brandschutz
	2.6 Gewässer- und Bodenschutz
	2.6.1 Bei Windkraftanlagen und Trafostationen handelt es sich um Anlagen die wassergefährdende Stoffe verwenden, z. B. für Getriebe, Generatoren oder Trafos.
	2.6.2 Es sind daher gemäß § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S.2585), in der zurzeit gültigen Fassung i. V. mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Anforderungen zu erfüllen:
	2.6.3 Grundsatzanforderungen (§ 17 AwSV):
	Anlagen müssen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und betrieben werden, dass
	2.6.4 Anlagen müssen dicht, standsicher und gegenüber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend widerstandsfähig sein.
	2.6.5 Der Betreiber hat bei der Stilllegung einer Anlage oder von Anlagenteilen alle in der Anlage oder in den Anlagenteilen enthaltenen wassergefährdenden Stoffe, soweit technisch möglich, zu entfernen. Er hat die Anlage gegen missbräuchliche Nutzung zu sichern.
	2.6.6 Anlagen müssen ausgetretene wassergefährdende Stoffe auf geeignete Weise zurückhalten. Dazu sind sie mit einer Rückhalteeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz 16 auszurüsten. Satz 2 gilt nicht, wenn es sich um eine doppelwandige Anlage im Sinne von § 2 Absatz 17 handelt. Einzelne Anlagenteile können über unterschiedliche, jeweils voneinander unabhängige Rückhalteeinrichtungen verfügen. Bei Anlagen, die nur teilweise doppelwandig ausgerüstet sind, sind einwandige Anlagenteile mit einer Rückhalteeinrichtung zu versehen.
	2.6.7 Rückhalteeinrichtungen müssen flüssigkeitsundurchlässig sein und dürfen keine Abläufe haben. Flüssigkeitsundurchlässig sind Bauausführungen dann, wenn sie ihre Dicht- und Tragfunktion während der Dauer der Beanspruchung durch die wassergefährdenden Stoffe, mit denen in der Anlage umgegangen wird, nicht verlieren.
	2.6.8 Rückhalteeinrichtungen müssen für folgendes Volumen ausgelegt sein:
	2.6.9 Auf ein Rückhaltevolumen kann bei oberirdischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen der Wassergefährdungsklasse 1 mit einem Volumen bis 1.000 Liter verzichtet werden, sofern sich diese auf einer Fläche befinden, die
	2.6.10 Bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder Verwenden wassergefährdender Stoffe der Gefährdungsstufe D nach § 39 Absatz 1 muss die Rückhalteeinrichtung abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 so ausgelegt sein, dass das Volumen flüssiger wassergefährdender Stoffe, das aus der größten abgesperrten Betriebseinheit bei Betriebsstörungen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmaßnahmen getroffen werden, vollständig zurückgehalten werden kann.
	2.6.11 Wassergefährdende Stoffe, die beim Austreten so miteinander reagieren können, dass die Funktion der Rückhaltung nach Absatz 1 beeinträchtigt wird, müssen getrennt aufgefangen werden.

	2.7 Naturschutz
	2.7.1 Für die Kompensation für die mit der Errichtung von einer Windkraftanlage (WKA) einhergehenden Eingriffe in den Naturhaushalt ist eine 19.473 m2 große Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu entlassen und dauerhaft der natürlichen Entwicklung zuzuführen, sofern nicht Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt sind.
	2.7.2 Die für die Windenergieanlagen notwendigen neu einzurichtenden Erschließungen sind unter Beachtung des Eingriffsminimierungsgebotes des § 15 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz anzulegen. Es ist in der Regel eine Grandbefestigung zu wählen. Bituminöse und andere Vollversiegelungen sind zu vermeiden.
	2.7.3 Erschließungen müssen einen Mindestabstand von 2,00 Metern zu Biotopstrukturen wie Knicks und Wälle einhalten. Gesetzlich geschützte Biotope dürfen nicht beeinträchtigt werden (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG). Gräben, Feuchtgrünland und feuchte Senken dürfen nicht mit ggf. entstehendem Aushub überfüllt werden. Erfolgt die Aushubausbringung nicht auf benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen, ist bei selbständigen anderweitigen Auffüllungen bei der Unteren Naturschutzbehörde ein gesonderter Antrag nach § 11a des LNatSchG zu stellen.
	2.7.4 Der Baubeginn ist der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland unter Angabe des Aktenzeichens G40/2024/111 (LfU) und 67.31.5.1-20/24 (UNB) spätestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

	2.8 Artenschutz
	2.8.1 Alle Bautätigkeiten dürfen nicht in der Zeit vom 01.03. bis zum 15.08. ausgeführt werden.
	2.8.2 Baumaßnahmen in Bereichen, welche als Habitat oder potenzielle Wanderkorridore für Amphibien gelten, dürfen nicht in der Zeit der Aktivitätsphase dieser Amphibien vom 01.03. bis zum 31.10. durchgeführt werden.
	2.8.3 Der Baubeginn ist der Genehmigungsbehörde und der Oberen Naturschutzbehörde unter Angabe des Aktenzeichens spätestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.
	2.8.4 Abweichungen von den in Auflagen 2.8.1 bis 2.8.2 angeordneten Bauausschlusszeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung der Genehmigungsbehörde. In diesen Fällen ist gegenüber der Genehmigungsbehörde spätestens 8 Wochen vor Bau-beginn schriftlich darzulegen, welche alternativen Schutzmaßnahmen für Offenlandbrüter und Amphibien ergriffen werden können, bei deren Ausführung die Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 Nr. 1-3 BNatSchG nicht verwirklicht werden (Maßnahmenplanung). Die Umsetzung der Maßnahmenplanung ist durch eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung zu gewährleisten.
	2.8.5 Die Darlegung alternativer Schutzmaßnahmen für den Moorfrosch ist nicht erforderlich, wenn durch eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung ein Negativnachweis über das Vorkommen der potenziell betroffenen Art Moorfrosch erbracht wird. Der Negativnachweis ist der zuständigen Genehmigungsbehörde ebenfalls spätestens acht Wochen vor Baubeginn vorzulegen. Die fachliche Qualifikation der Umweltbaubegleitung ist gegenüber der Genehmigungsbehörde schriftlich nach-zuweisen.
	2.8.6 Die WKA G40/2024/111 ist im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09. in der Zeit von eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgenden Witterungsbedingungen – gemessen als 10-Minuten-Mittelwerte auf Gondelhöhe – abzuschalten:
	2.8.7 Im Mastfußbereich sind hochwüchsige und geschlossene Formen von ruderalen Gras- und Staudenfluren gemäß Kartieranleitung und Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastfuß begrünt werden soll und nicht als versiegelte Fläche geplant ist. Eine Mahd ist höchstens einmal im Jahr durchzuführen, um Gehölzaufwuchs zu vermeiden. Die Mahd hat zwischen dem 01.09. und dem 28./29.02. des Folgejahres zu erfolgen.
	2.8.8 Um den sicheren Zugang zu den WKA für Service- und Wartungsunternehmen oder anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu gewährleisten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen die Möglichkeit, im Mastfußbereich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang außerhalb des vorgenannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehörde ist umgehend über die durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten.
	2.8.9 Die zur Überwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschaltvorgaben gemäß Genehmigung [Aktenzeichen] notwendigen Daten sind zu erheben und 5 Jahre vorzuhalten. Die Daten müssen jederzeit abrufbar sein.
	2.8.10 Die Betriebsdaten werden als 10-Minuten-Mittelwerte (SCADA-Standard-Format) über den Abschaltzeitraum für die WKA in digitaler Form als csv-Datei abgefragt. Für die Dokumentation der Abschaltvorgaben sind die Betriebsdaten für eine WKA so zu exportieren, dass sie in einem Datenblatt aufgeführt sind. Nach dem Export dürfen die Dateien nicht mehr verändert werden.

	2.9 Arbeitsschutz
	2.9.1 Die Errichtung der genehmigten Windenergieanlagen (WEA) ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird da-rauf hingewiesen, dass die Bautätigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (z. B. Wegebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:
	2.9.2 Falls für die Errichtung eine Vorankündigung gemäß § 2 Absatz 2 Baustellenverordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, können die o. g. Informationen mit der Vorankündigung mitgeteilt werden.
	2.9.3 Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens acht Wochen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:
	2.9.4 Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen. Die Anzeige enthält folgende Informationen:
	2.9.5 Jeder Tausch von Großkomponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und enthält folgende Informationen:
	2.9.6 Der Rückbau der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der Rückbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgen-de Informationen:

	2.10 Straßenverkehr
	2.10.1 Der Bauabstand von dem äußeren befestigten Rand der für den Kraftfahrzeug-verkehr bestimmten Fahrbahn der Kreisstraße 68 hat gemäß der eingereichten Planunterlagen mindestens 490 Meter zu betragen.
	2.10.2 Von dem Grundstück darf keine weitere Zuwegung zur Kreisstraße 68 angelegt werden. Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die in Abschnitt 010 bei Station 2212 vorhandene Zufahrt zu erfolgen
	2.10.3 Wasser, geklärt oder ungeklärt, darf dem Straßengebiet weder zufließen können noch zugeleitet werden.
	2.10.4 Für die nutzungsrechtliche Änderung der oben genannten Zufahrt von dem Grundstück zur Kreisstraße 68 sind die allgemeinen Bestimmungen einer Sondernutzungserlaubnis anzuerkennen und zu erfüllen auf Grund der zusätzlichen über diese Zufahrt zu erschließenden neuen Windkraftanlage. Für die Herstellung dieser Zufahrt sind dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Standort Flensburg Ausführungspläne vorzulegen. Die Sondernutzungserlaubnis wird dem Antragsteller nach erfolgter Überprüfung dieser Unterlagen direkt zugestellt.
	2.10.5 Baustoffe dürfen nicht auf Straßengebiet gelagert werden.
	2.10.6 Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder den Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben, oder deren Wirkung beeinträchtigen können.
	2.10.7 Soweit Schutzmaßnahmen gegen die von der Straße auf das Grundstück einwirken¬den Immissionen erforderlich sind, hat der Bauherr diese Maßnahmen auf eigene Kosten zu bewirken. Dies gilt auch für die Rechtsnachfolger.
	2.10.8 Die Fahrbahn und die Nebenanlagen der Kreisstraße 68 ist von den durch Materialtransport herrührenden Verschmutzungen und Ablagerungen sofort zu säubern.
	2.10.9 Alle Arbeiten im Bereich des Straßenkörpers der Kreisstraße 68 sind mit dem Leiter der Straßenmeisterei Husum, Ostenfelder Straße 55, 25813 Husum, Telefon 04841/77200 abzustimmen.

	2.11 Militärische Luftfahrt
	2.11.1 Die Windenergieanlage muss mit einer Steuerfunktion (einer sog. bedarfsgerechten Steuerung) ausgerüstet sein, die eine Störung der Flugsicherheit nach § 18 a LuftVG ausschließt.
	2.11.2 Die geplante technische Lösung ist in ihrer Gesamtheit und Funktionalität von der Planungsphase bis zur Inbetriebnahme mit dem Luftfahrtamt der Bundeswehr (Postfach 90 61 10, 51127 Köln) abzustimmen.
	2.11.3 Der Bundeswehr dürfen durch Errichtung, Betreiben und ggf. Abschaltung oder Abbau der eingebrachten Technologie keine Kosten entstehen. Diese Kosten sind durch den Betreiber zu tragen.
	2.11.4 Die Abschalteinrichtung muss auf dem Flugplatz dauerhaft und durchgehend betriebsbereit sein. Zu diesem Zweck gewährleistet der Betreiber der Windkraftanlage die einwandfreie Steuerfunktion der Abschalteinrichtung. Dies schließt die permanente technische Überwachung der Steuerung sowie die sofortige automatische Abschaltung der Windenergieanlage im Falle einer Fehlfunktion/Störung der Abschalteinrichtung oder der Datenverbindung zur militärischen Flugsicherung ein.
	2.11.5 Im Kontrollraum der örtlichen militärischen Flugsicherung ist nur ein zentrales Bedienelement für die bedarfsgerechte Steuerung zulässig. Das Bedienelement muss zusätzlich Zugänge/Nutzungen für unterschiedliche, ggf. auch andere Anbieter oder Nutzer bedarfsgerechter Steuerungen ermöglichen. Entsprechende zusätzliche Ports oder Einrichtungen sind dafür vorzusehen.
	2.11.6 Vor einer Aufgabe und dem endgültigen Betriebsende der Abschalteinrichtung ist die zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbehörde auch für den Fall der Einstellung des militärischen Flugbetriebes und einer Nachnutzung des Flugplatzes mit Flugbetrieb unter geänderten Rahmenbedingungen über die Absicht in Kenntnis zu setzen. Deren Zustimmung ist für dieses Betriebsende erforderlich. Die Aufgabe der Abschalteinrichtung ohne vorherige Zustimmung ist nicht zulässig.
	2.11.7 Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn unter Angabe des Zeichens I-0307-25-BIA alle endgültigen Daten wie Art des Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über Erdoberfläche, Gesamthöhe über NN und ggf. Art der Kennzeichnung anzuzeigen.
	2.11.8 Die Bedienung der bedarfsgerechten Steuerung und die Entscheidung über die Dauer einer bedarfsgerechten Schaltung obliegen ausschließlich der Bundeswehr.
	2.11.9 Für die bedarfsgerechte Steuerung wird der benötigte Luftraum und nicht die einzelne Windenergieanlage angewählt.
	2.11.10 Zur weiteren Regelung der Errichtung, Einrichtung und des Betriebes der Windkraftanlage und ihrer bedarfsgerechten Steuerung ist der Abschluss des beige-fügten Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundeswehr, und dem WKA-Betreiber erforderlich. Der Vertrag muss vor Baubeginn geschlossen sein. Er muss der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden.
	2.11.11 Zur Inbetriebnahme bedarf es der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bundeswehr, die der Genehmigungsbehörde ebenfalls vorzulegen ist. Weiterhin ist der Bundeswehr das Einmessprotokoll unter Angabe des Zeichens I-0307-25-BIA vorzulegen.

	2.12 Zivile Luftfahrt
	2.12.1 Die Ausführung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV vom 15.12.2023 BAnz AT 28.12.2023 B4) zu erfolgen.
	2.12.2 Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits während der Bauphase bei Über-schreiten von 100 Meter über Grund sicher zu stellen.
	2.12.3 Bei Ausfall der Befeuerung ist sicher zu stellen, dass für die Unterbrechung der Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht überschritten wird.
	2.12.4 Die dauerhafte Stromversorgung für die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender technischer Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und Abläufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept für die Ersatzstromversorgung ist der Luftfahrtbehörde 4 Wochen vor Errichtung der Windkraftanlagen vor-zulegen.
	2.12.5 Für die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung sind nur anerkannte Geräte bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zulässig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Windenergieanlagen-Blöcken der Abstand zwischen einer Windenergieanlage mit Sichtweitenmessgerät und Windenergieanlagen ohne Sichtweitenmessgerät maximal 1.500 Meter betragen darf.
	2.12.6 Die für die Veröffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amtliche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehörde als auch der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH), Az. SH 10656, Postfach 1243, 63202 Langen, oder flfedfs.de unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen nach Errichtung der Windkraftanlagen, vorzulegen.
	2.12.7 Kräne für die Errichtung der Windkraftanlagen brauchen nicht erneut vorgelegt werden. Die Zustimmung nach §14 LuftVG gilt hiermit als erteilt. Auflage 2.12.2 gilt entsprechend.
	2.12.8 Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die geplante Installation der Luftfahrtbehörde vor Inbetriebnahme der BNK anzuzeigen und hierbei sind, gemäß Anhang 6 Punkt 3 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4), folgende Unterlagen vorzulegen:
	2.12.9 Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemäß Art. 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren.
	2.12.10 Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Rotorblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 Metern Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter Orange – 6 Meter Weiß – 6 Meter Orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter Rot – 6 Meter Weiß oder Grau – 6 Meter Rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne Verkehrsweiß (RAL 9016), Grauweiß (RAL 9002), Lichtgrau (RAL 7035), Achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange (RAL 2009) oder Verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.
	2.12.11 Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer maximalen Höhe von bis 150 Meter über Grund oder Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.
	2.12.12 Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen.
	2.12.13 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.
	2.12.14 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV, Nummer 3.9.
	2.12.15 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Dies ist der zuständigen Landesluftfahrtbehörde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA außerhalb des kontrollierten Luftraums der Luftraumklasse „D“ befindet, bestehen aus zivilen und militärischen flugsicherungsbetrieblichen Gründen keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK.
	2.12.16 Das „Feuer W, rot“ ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.
	2.12.17 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Takt-folge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu starten.
	2.12.18 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.
	2.12.19 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz umschalten.
	2.12.20 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redundantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.
	2.12.21 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind dem NOTAM-Office in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist das NOTAM-Office unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist das NOTAM-Office und die zuständige Landesluftfahrtbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.
	2.12.22 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.
	2.12.23 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“ ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (WDR) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.
	2.12.24 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernishöhe von mehr als 100 Meter über Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.
	2.12.25 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 Meter über Grund mit einer Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.
	2.12.26 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, sind
	2.12.27 Diese Meldung der endgültigen Daten (bitte nur per E-Mail an flf@dfs.de) umfasst dann die folgenden Details:



	IV Hinweise
	1. Allgemeines
	1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.
	1.2 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen.
	1.3 Ein Wechsel des Anlagenbetreibers / der Anlagenbetreiberin sowie ggf. eine Änderung an der Rechtsform des Betreibers / der Betreiberin ist gegenüber dem Landesamt für Umwelt schriftlich mit dem in der Anlage beigefügtem Formular „Betreiberwechsel“ mitzuteilen.

	2. Abfallrecht
	2.1 Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung z. B. von Stellflächen und Zufahrten oder als Unterbau für Gebäude sind die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

	3. Baurecht
	3.1 Die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften wird (mit Ausnahme beantragter Abweichungen) im Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht geprüft und liegt in der Verantwortung des Entwurfsverfassers / der Entwurfsverfasserin.
	3.2 Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnittes darf erst begonnen werden, wenn
	3.3 Vor Baubeginn sind der unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Nordfriesland unter Verwendung des anliegenden Vordrucks Name und Anschrift der Bauleiterin/des Bauleiters schriftlich mitzuteilen. Bei einem Wechsel dieser Person während der Bauausführung hat die Mitteilung hierüber unverzüglich zu erfolgen (§ 53 Absatz 1 LBO).
	3.4 Die Bauherrin/der Bauherr hat den Personen, die nach § 66 Absatz 2 Satz 1 LBO die bautechnischen Nachweise aufgestellt haben, den Baubeginn anzuzeigen und die Bauüberwachung rechtzeitig zu veranlassen (§ 53 Absatz 1 LBO).
	3.5 Die Bauherrin oder der Bauherr hat der unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Nordfriesland unter Verwendung des anliegenden Vordrucks die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. Mit der An-zeige sind die Bescheinigungen/Bestätigungen nach § 82 Absatz 2 Satz 2 LBO vor-zulegen.
	3.6 Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, wenn unter anderem sie selbst, die Zufahrtswege in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind (§ 82 Absatz 2 Satz 3 LBO).
	3.7 die Genehmigung und die genehmigten Bauvorlagen nicht getrennt werden und ständig auf der Baustelle bereit zu halten sind,
	3.8 für nicht geregelte Bauprodukte die nach § 17 Absatz 3 LBO geforderten Verwendbarkeitsnachweise auf der Baustelle bereit zu halten sind und diese Bauprodukte die nach § 22 LBO geforderte Bestätigung der Übereinstimmung haben,
	3.9 Abweichungen von den genehmigten Bauvorlagen vor Beginn der Arbeiten beantragt und genehmigt sein müssen.

	4. Wasserrecht (Sielverband)
	4.1 Die Länge der Überfahrt über das Verbandsgewässer Nr. 2, Oster-Sielzug, Station 0+214 beträgt nur 7 Meter. Für eine Vergrößerung oder Verstärkung dieser Über-fahrt wäre eine Genehmigung des Sielverbandes Elisabeth-Sophien-Koog und des Kreises Nordfriesland vonnöten.

	5. Naturschutz
	5.1 Für die mit der Erschließung außerhalb der Anlagenflurstücke verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffe (z. B. Flächenversiegelungen, Grabenverrohrungen, Baumfällungen, Knickrodung) ist ein gesonderter Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsarbeiten einzureichen. Dies gilt für die im LBP vom 18.12.2024 (aktualisiert am 10.11.2025) bereits dargestellten / bilanzierten Eingriffe sowie ggf. erforderliche Änderungen dieser.
	5.2 Insofern für solche Eingriffe auch eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich wird, wird nachdrücklich empfohlen, diese Eingriffe gebündelt zu beantragen.

	6. Artenschutz
	6.1 Durch die Einrichtung eines zweijährigen nachgelagerten Höhenmonitorings, ergänzt durch ein bodengebundenes Monitoring bzw. Turmmonitoring, kann der Abschaltalgorithmus an dieser Anlage überprüft werden. Das Monitoring ist nach den jeweils aktuellen Voraussetzungen gemäß BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) bzw. den jeweils aktuellen Vorgaben nach ProBat durchzuführen. Die bodengebundene Langzeiterfassung bzw. das Turmmonitoring ist mit Echtzeitsystemen durchzuführen. Bislang gibt es für die kombinierte Methode von Höhen- und Turmerfassung keine anerkannte wissenschaftliche Bewertungsmethode. Nach dem Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 8.7.2020 wird ein bodengebundenes Monitoring bzw. Turmmonitoring und eine Bewertung der Ergebnisse für den Betrieb von WKA mit einem unteren Rotordurchgang kleiner als 30 m und einem Rotordurchmesser größer als 100 m vorgeschrieben. Da derzeit im Rahmen eines Forschungsvorhabens die Ermittlung des Abschaltalgorithmus unter Berücksichtigung eines Turm-monitorings erarbeitet wird, steht die vorgeschriebene Bewertung unter dem Vorbehalt einer neuen anerkannten wissenschaftlichen Methode.
	6.2 Nach Vorliegen der vollständigen Daten aus zwei Erfassungsjahren ist eine Gefährdungseinschätzung möglich, die eine Beurteilung der notwendigen Abschaltvorgaben zulässt. Im Rahmen eines Änderungsverfahrens auf der Grundlage des immissionsschutzrechtlichen Antrages kann unter Beteiligung der Oberen Naturschutzbehörde (ONB) über einen spezifisch angepassten Abschaltalgorithmus o-der über die Aufhebung des bisherigen Algorithmus entschieden werden. Einzelheiten zur Durchführung des Monitorings sind rechtzeitig mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.

	7. Arbeitsschutz
	7.1 Die Einhaltung und Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in der Eigenverantwortung des Betreibers bzw. des Arbeitgebers. Die einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhängig vom Genehmigungsbescheid zu beachten und einzuhalten.
	7.2 Der/die Betreiber/in hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 3 BetrSichV durch-zuführen und das Ergebnis zu dokumentieren.
	7.3 Die Anlagenkennzeichnung sollte auch schon während der Errichtung der WEA von der Zuwegung aus lesbar an den Anlagen angebracht werden.
	7.4 Der Aufzug ist gemäß §§ 15 und 16 BetrSichV vor Inbetriebnahme und in der Folge wiederkehrend durch Sachverständige einer zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) für überwachungsbedürftige Anlagen zu prüfen.
	7.5 Der Aufzug soll über eine Hol- bzw. Notholfunktion im Turmfuß verfügen.
	7.6 Wenn die WKA nicht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der Maschinenrichtlinie bzw. Maschinenverordnung entspricht, sind wirksame Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung durch den Betreiber zu treffen (§ 4 BetrSichV).
	7.7 Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er vom Hersteller über Sicherheitsmeldungen (Saftey Alerts) für seinen Anlagentyp und den darin verbauten Anlagenteilen wie z. B. Aufzugsanlage umgehend informiert wird. Auf Grundlage der Safety Alerts müssen durch den Betreiber unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit eigener oder Beschäftigter anderer Unternehmen ergriffen werden.
	7.8 Die Anzahl und Positionierung der Anschlagpunkte muss den vorgesehenen Arbeitsabläufen, ergonomischen Grundsätzen und den Vorgaben aus dem Rettungskonzept für eine unverzügliche technische und medizinische Rettung entsprechen. Hierbei ist zu beachten, dass die Beschäftigten und Einsatzkräfte zwischen den Anschlagpunkten keine ungesicherten Wege zurücklegen dürfen/müssen. Anschlagpunkte sind gemäß DIN EN 795 zu kennzeichnen. Prüfbescheinigungen sind auf der Anlage vorzuhalten.
	7.9 Der Betreiber hat gemäß§ 11 BetrSichV sicherzustellen, dass Beschäftigte und andere Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich gerettet und ärztlich versorgt werden können.
	7.10 Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung muss der Betreiber ein Rettungskonzept für das Retten aus allen Teilen der Anlage erstellen. Die Anforderungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Regel 112-199, der DGUV Information 203-007, DIN EN 50308 und IEC TS 61400-30 sind zu berücksichtigen.
	7.11 Die vom Hersteller übersendeten Rettungs- und Evakuierungskonzepte des gewählten Anlagentyps ersetzen nicht das projektspezifische Rettungskonzept, sollten aber für die Erstellung des Rettungskonzeptes mit herangezogen werden.
	7.12 Den Einsatzkräften der Feuerwehr, der nächstgelegenen Höhenrettungsgruppe und des Rettungsdienstes bzw. der koordinierenden Leitstelle sind mindestens folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
	7.13 Für die Errichtung und den Rückbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung zu berücksichtigen. Auf die Vorankündigung gemäß § 2 Absatz 2 Baustellenverordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 2 Absatz 3 Baustellenverordnung den/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in gemäß § 3 Absatz 1 Baustellenverordnung sowie die Unterlage für spätere Arbeiten gemäß §3 Absatz 2 Nr. 2 Baustellenverordnung wird hingewiesen. Die zuständige Behörde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord.

	8. Straßenbau
	8.1 Evtl. erforderlich werdende dauerhafte Verbreiterungen der Einmündungen von Gemeindestraßen in Bundes-, Landes,- Kreisstraßen können nur im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Standort- Flensburg, erfolgen.
	8.2 Gegebenenfalls sind dem Landesbetrieb über die Straßenmeisterei Husum recht-zeitig vor Beginn der Arbeiten und in vorheriger Absprache mit dem zuständigen Leiter der Straßenmeisterei Husum durch die betroffene Gemeinde prüffähige Planunterlagen zur Genehmigung und zum Abschluss einer Vereinbarung vorzulegen.
	8.3 Die Erlaubnis von temporären Umbaumaßnahmen an Bundes- Landes- und Kreisstraßen zur Realisierung von Großraum- und Schwertransporten (GST) wird Bestandteil der straßenverkehrlichen Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO (GST-Erlaubnis). Notwendige Bedingungen und Auflagen sind in diese GST-Erlaubnis zu übernehmen.
	8.4 Zur Koordination der erforderlichen Maßnahmen sind die Fahrtrouten (Streckenprotokoll) und die geplanten Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Standort Flensburg, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten und Transporte abzustimmen.
	8.5 Des Weiteren liegen bei dem Vorhaben keine Betroffenheiten von planverfestigten Kompensationsflächen oder Querungshilfen sowie damit verbundener Korridore des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vor.
	8.6 Somit bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht ebenfalls keine Bedenken gegen das Bauvorhaben.

	9. Versorgungsanlagen
	9.1 Es besteht keine Verpflichtung seitens der Telekom Windenergieanlagen an das öffentliche Telekommunikationsnetz der Telekom anzuschließen. Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit der der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.

	10. Denkmalschutz
	11. Küstenschutz
	11.1 Das Vorhaben befindet sich in einem Gebiet, das grundsätzlich durch Sturmfluten gefährdet ist. Eine absolute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen und anderen Küstenschutzanlagen nicht gegeben.
	11.2 Bei der Umsetzung von Vorhaben in gefährdeten Bereichen bestehen gegenüber dem Land Schleswig-Holstein keine Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme notwendiger Schutzmaßnahmen.
	11.3 Allgemeine Informationen zum Thema der Hochwasservorsorge (Objektschutz und bauliche Vorsorge) finden sich unter anderem in der Hochwasserschutzfibel des Bundes.

	12. Zivile Luftfahrt
	12.1 Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der genannten Nachweisführung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbehörde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbetriebnahme der BNK erst nach Vorlage der genannten Unterlagen erfolgt.
	12.2 Bei Nichteinhaltung der Auflagen unter Punkt 2.12 behält sich die Luftfahrtbehörde eine Prüfung gemäß § 315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderung der Leuchtstärke und -richtung der Kennzeichnung einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr darstellt und gemäß § 315 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden kann.
	12.3 Zivile Anlagenschutzbereiche gemäß § 18a LuftVG sind nicht betroffen.
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	II Sachprüfung
	1. Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG
	1.1 Schutz- und Abwehrpflicht vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft, das heißt, Verhinderung von konkret bzw. belegbar schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)
	1.2 Vorsorgepflicht gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen, insbesondere durch die dem Stand der Technik und der Besten verfügbaren Technik entsprechenden Maßnahmen, das heißt vorbeugende Maßnahmen gegen die Entstehung potentiell schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG).
	1.3 Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten (§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)
	1.4 Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4 BImSchG)
	1.5 Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden können (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

	2. Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen
	3. Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG
	3.1 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
	3.2 Arbeitsschutz
	3.3 Militärische Luftfahrt
	3.4 Artenschutz
	3.4.1 Die beantragte WKA befindet sich innerhalb des ehemaligen Vorranggebietes PR1_NFL_414. Mit Urteil vom 22.03.2023 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig den Regionalplan Windenergie des Planungsraum I in einem Normenkontrollverfahren für unwirksam erklärt. Die Landesregierung hat daraufhin Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 20. Februar 2024 diese Beschwerde zurückgewiesen. Der Regionalplan für den Planungsraum I ist seitdem rechtskräftig aufgehoben. Eine Anwendung des § 6 WindBG ist aufgrund der fehlenden Voraussetzung eines nach § 2 Nummer 1 WindBG ausgewiesenen Windenergiegebiets nunmehr nicht gegeben. Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt unter Anwendung des § 45b BNatSchG.
	3.4.2 Die Vorhabenträgerin hat im Jahr 2023 eine Horstkartierung durch Michael Fischer aus Stoltebüll erstellen lassen und vorgelegt. Dieser Stellungnahme liegen folgende Unterlagen zu Grunde:
	3.4.3 Das nächste Vorkommen des Seeadlers befindet sich mit etwa 2,5 km Entfernung zur geplanten WKA innerhalb des erweiterten Prüfbereiches (5.000 Meter) nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG. Der Horst befindet sich innerhalb des Sukzessionsgürtels nördlich der geplanten WKA. Im erweiterten Prüfbereich ist das Tötungsrisiko gemäß § 45 b Absatz 4 BNatSchG als in der Regel nicht signifikant erhöht zu bewerten, außer die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Art ist aufgrund der Habitatnutzung oder funktionaler Beziehungen deutlich erhöht und das Risiko kann nicht durch Schutzmaßnahmen hinreichend verringert werden. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Das Seeadlerpaar hat in den Jahren 2022 und 2023 erfolgreich jeweils einen Jungvogel großgezogen. Potenzielle Nahrungshabitate sind im Beltringharder Koog zu finden, vor allem der Holmer See ist ein attraktives Nahrungshabitat mit großen Ansammlungen an Wasservögeln. Die Ackerflächen im Vorhabengebiet sind in der Hinsicht eher weniger interessant und auch sonst gibt es keine weiteren Gewässer auf Nordstrand. Transferflüge über das Vorhabengebiet sind potenziell möglich, regelmäßige Flugrouten werden jedoch ausgeschlossen. (Fischer, 07/2024) Die ONB schließt sich den Ausführungen des Gutachtens an. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für den Seeadler liegt nicht vor.
	3.4.4 Eine Bedeutung für das Vorhaben kann für die Arten Schreiadler und Steinadler ausgeschlossen werden, da diese in Schleswig-Holstein nicht vorkommen. Ebenso für den Fischadler, der nur mit einem Paar im Kreis Herzogtum Lauenburg in SH brütet.
	3.4.5 Bruten der Kornweihe beschränken sich in Schleswig-Holstein auf die nordfriesischen Inseln und die großen Grünlandgebiete in den Moor- und Flussniederungen. Der geplante WKA-Standort befindet sich damit potenziell innerhalb des Verbreitungsgebiets der Art. Auf Nordstrand kam es jedoch während der Horstkartierung und den damit verbundenen Flugerfassungen zu keinen Sichtungen der Art.
	3.4.6 Vorkommen der Wiesenweihe konnten nicht nachgewiesen werden (Fischer 07/2024). Der ONB ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (400 Meter) beziehungsweise zentralen Prüfbereich (500 Meter) oder erweiterten Prüfbereich (2.500 Meter) bekannt.
	3.4.7 Die Rohrweihe ist in Schleswig-Holstein weit verbreitet. Schwerpunkte befinden sich an den Küsten und in der ostholsteinischen Seenplatte. Der ONB ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (400 m) beziehungsweise zentralen Prüfbereich (500 m) oder erweiterten Prüfbereich (2.500 m) bekannt. Auch die Horstkartierung 2023 erbrachte keine Brutnachweise. Es kam zu regelmäßigen Sichtungen der Art innerhalb des 1.000 m Radius. Hauptsächlich wurden die Grabenstrukturen abgeflogen. (Fischer 07/2024)
	3.4.8 Der Rotmilan hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in Schleswig-Holstein im Osten und Südosten des Landes. Der zuständigen Naturschutzbehörde ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter), zentralen Prüfbereich (1.200 Meter) oder im erweiterten Prüfbereich (3.500 Meter) bekannt. Auch im Rahmen der Horstkartierung 2023 gab es keine Nachweise von Rotmilanhorsten (Fischer 07/2024).
	3.4.9 Der Schwarzmilan ist in Schleswig-Holstein ein seltener Brutvogel, der vorwiegend in den südöstlichen Landesteilen vorkommt. Einzelne Vorkommen finden sich im Osten des Landes. Der zuständigen Naturschutzbehörde ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter) beziehungsweise zentralen Prüfbereich (1.000 uMeter) oder erweiterten Prüfbereich (2.500 Meter) bekannt. Im Rahmen der Horstkartierung 2023 wurde die Art nicht erfasst (Fischer 07/2024).
	3.4.10 Wanderfalken brüten in Schleswig-Holstein hauptsächlich entlang der Unterelbe und dem Wattenmeer, haben sich aber seit einigen Jahren auch auf den östlichen Landesteil ausgeweitet. Die Art nutzt vorwiegend hoch angebrachte Nisthilfen an Bauwerken, wie Fernsehtürmen, Kirchen oder Industrieanlagen. Auf den geschützten Inseln des Wattenmeeres finden auch Bodenbruten statt. Der zuständigen Naturschutzbehörde ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter) beziehungsweise zentralen Prüfbereich (1.000 Meter) oder erweiterten Prüfbereich (2.500 Meter) bekannt. Während der Horstkartierung kam es ebenfalls zu keinen Beobachtungen der Art (Fischer 07/2024).
	3.4.11 Baumfalkenbrutplätze nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG im Nahbereich (350 Meter), zentralen Prüfbereich (450 Meter) oder im erweiterten Prüfbereich (2.000 Meter) sind der ONB nicht bekannt. Während der im Jahr 2023 durchgeführten Horstkartierung wurde die Art nicht nachgewiesen.
	3.4.12 Für den Wespenbussard liegen der zuständigen Naturschutzbehörde keine Kenntnisse über ein Vorkommen der Art im artspezifischen Nahbereich (500 m) sowie zentralen Prüfbereich (1.000 m) oder erweitertem Prüfbereich (2.000 m) vor. Auch im Rahmen der Horstkartierung 2023 kam es zu keinen Sichtungen der Art (Fischer 07/2024).
	3.4.13 Der Verbreitungsschwerpunkt des Weißstorches in Schleswig-Holstein liegt im Westen und Südosten des Landes. Die Marsch und weite Teile des Östlichen Hügellandes sind weitgehend verlassen oder spärlich besiedelt. Weißstörche brüten in Schleswig-Holstein ausschließlich auf künstlichen Horsten an Gebäuden oder auf Masten. Der Landesbestand des Weißstorchs wird alljährlich von der AG Storchenschutz erfasst, sodass die Brutplätze der letzten Jahre bekannt sind. Der zuständigen Naturschutzbehörde ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter), zentralen Prüfbereich (1.000 Meter) bzw. erweiterten Prüfbereich (2.000 Meter) bekannt.
	3.4.14 Aufgrund der Verbreitung der Sumpfohreule (Flussniederungen, Hochmoore der Geest sowie die Nordseeküste) ist ein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 m) beziehungsweise zentralen Prüfbereich (1.000 Meter) oder erweiterten Prüfbereich (2.500 Meter) weitgehend auszuschließen. Die Sumpfohreule ist in Niederungen in Dithmarschen (Windbergener Niederung und Fieler Niederung) in den letzten Jahren als Brutvogel aufgetreten, das geplante Vorhaben befindet sich jedoch nicht innerhalb der Niederungen. Eine Beeinträchtigung der Sumpfohreule durch das geplante Vorhaben kann insofern ausgeschlossen werden.
	3.4.15 Der Uhu ist in Schleswig-Holstein nach ersten Auswilderungen in den 1980er Jahren heute wieder landesweit verbreitet. Nur die Marsch und Nordseeinseln sind im Wesentlichen unbesiedelt. Er nutzt ein breites Angebot verschiedenartiger Nistplätze, wie Kiesgruben, alte Greifvogelhorste oder Gebäude und brütet auch am Boden. Der zuständigen Naturschutzbehörde ist kein Vorkommen der Art in ihrem nach Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG definierten Nahbereich (500 Meter) beziehungsweise zentralen Prüfbereich (1.000 Meter) oder erweitertem Prüfbereich (2.500 Meter) bekannt. Nach Angaben im Ornithologischen Fachgutachten (Fischer 07/2024) ist ein Brutnachweis aus dem Jahr 2019 in 1.450 Meter Entfernung bekannt. Zum Zeitpunkt der Horstkartierung im Jahr 2023 brütete dort jedoch ein Mäusebussard.
	3.4.16 Durch die geplante WKA ist keine signifikante Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos für Zug- und Rastvögel zu erwarten. Auch kommt es zu keinem Verlust von essenziellen Ruhestätten. Die geplante WEA befindet sich außerhalb bedeutender Rastvogelgebiete und außerhalb der Hauptachsen des überregionalen Vogelzugs. Die ONB schließt sich den diesbezüglichen Einschätzungen des Gutachtens (Fischer 07/2024) an.
	3.4.17 Bei dem geplanten Vorhaben sind auf dem Anlagengrundstück keine Eingriffe in Gehölze oder Knicks geplant. Dementsprechend sind in dem hier zuständigkeitshalber betrachteten Bereich durch das Vorhaben keine Tagesverstecke oder Quartiere für Fledermäuse betroffen.
	3.4.18 Grundsätzlich ist in Schleswig-Holstein davon auszugehen, dass überall Fledermausaktivitäten im Rahmen von Migration und/oder durch lokale Populationen zu verzeichnen sind. Es ist demnach sowohl in Agralandschaften mit geringen Lebensraumstrukturen als auch in Gebieten mit hohem Lebensraumpotenzial von einer Schlaggefährdung auszugehen. Zum Schutz der Fledermäuse ist eine Betriebsbeschränkung der WKA in Zeiträumen hoher Fledermausaktivitäten vorgesehen. Einen bestimmenden Einfluss auf die Fledermausaktivität in Gondelhöhe und somit die Schlaggefährdung haben neben der Jahreszeit auch die Luftemperatur und die Windgeschwindigkeit.
	3.4.19 Windkraftanlagen mit einem Rotordurchmesser von > 100 m und einem unteren Rotor-Bodenabstand von ≥ 30 m werden in Schleswig-Holstein zum Schutz der Fledermäuse in der Regel vom 1.5. bis 30.09. bei einer Windgeschwindigkeit von weniger als 6 m/s und bei einer Lufttemperatur von mehr als 10° C in der Nachtphase abgeschaltet. Bei Windkraftanlagen mit großem Rotor und einem Rotor-Bodenabstand von weniger als 30 m wird davon ausgegangen, dass im bodennahen unteren Rotorbereich hohe Aktivitäten von Fledermäusen zu verzeichnen sind, auch wenn in Gondelhöhe eine Windgeschwindigkeit zwischen ≥ 6 und < 8 m/s gemessen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass angesichts der mittlerweile größeren Rotordurchmesser der bisherige Standardabschaltparameter der Windgeschwindigkeit von 6 m/s auch für den oberen Rotorbereich als Worst-Case-Ansatz nicht mehr als ausreichend zu erachten ist. Bei einem Abschaltparameter von < 8 m/s wird auch für den oberen Rotorbereich von einem Worst-Case-Ansatz ausgegangen.
	3.4.20 Der Abschaltalgorithmus kann auf Basis eines 2-jährigen Monitorings am Anlagenstandort oder an einem geeigneten Nachbarstandort überprüft werden. Eine solche Überprüfung ist im Zeitraum vom 01.05. – 31.10. anhand eines Gondelmonitoring nach den Voraussetzungen gemäß BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) in Verbindung mit den jeweils aktuellen Vorgaben nach ProBat in Kombination mit einer bodengebundenen Langzeiterfassung bzw. einem Turmmonitoring mit Echtzeitsystemen durchzuführen. Für letztere Untersuchungsmethode liegen noch keine bundesweiten Methodenstandards vor. Werden entsprechende Standards vorgelegt, sind diese zu verwenden.
	3.4.21 Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko liegt vor, wenn die Kollisionsopfer pro Erfassungszeitraum und WKA >1 sind.
	3.4.22 Der Parameter Niederschlag wird nicht berücksichtigt. Eine Berücksichtigung wäre nur möglich, sofern seitens der Antragstellerin ein von der Behörde akzeptierter Niederschlagssensor beantragt wird, der eine dauerhafte Funktionalität sicherstellt. Bisher liegen für keinen Niederschlagssensor Prüfergebnisse aus einem Verifizierungsprozess bezüglich der Zuverlässigkeit der Niederschlagsmessung für den Einsatz auf Windenergieanlagen und unter Beachtung der Abschaltbedingungen vor.
	3.4.23 Die Anlage liegt auf einer Ackerfläche und es sind keine Eingriffe in Gräben oder Knicks geplant. Trotz des geringen Potenzials kann der Moorfrosch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für Amphibien ist daher aufgrund der baubedingten Betroffenheit eine Bauausschlusszeit vorgesehen. Die entsprechende Auflage ist unter „Nebenbestimmungen für die Genehmigung“ aufgeführt.
	3.4.24 Die ONB schließt sich den Einschätzungen des LBPs an, dass für weitere Anhang IV-Arten eine vorhabenbedingte Betroffenheit nicht gegeben ist.
	3.4.25 Da für die baubedingt betroffenen Offenlandbrüter und Amphibien in den Unterlagen kein geeignetes alternatives Schutzmaßnahmenkonzept bei Abweichen von den Bauausschlusszeiten vorgelegt worden ist, anhand dessen das Bauen innerhalb der Bauausschlusszeit im Rahmen des Genehmigungsbescheides abschließend geregelt werden kann, ist das Festsetzen eines Bauverbots innerhalb dieser Zeiten erforderlich. Das Abweichen von den Bauausschlusszeiten hat in einem der Genehmigung nachgelagerten eigenständigen Verwaltungsakt zu erfolgen. Dies wird über das Zustimmungserfordernis für eine nachgelagerte Maßnahmenplanung geregelt. Entsprechende Auflagen finden sich nachfolgend unter „Nebenbestimmungen für die Genehmigung“.
	3.4.26 Durch Einhaltung der Bauausschlusszeiten wird gewährleistet, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Nr. 1-3 BNatSchG im Hinblick auf Offenlandbrüter und Amphibien nicht verwirklicht werden.
	3.4.27 Das Verbot jeglicher Bautätigkeiten in der Zeit vom 01.03. bis zum 15.08. dient dem Schutz der Offenlandbrüter während ihrer Brutzeit. Durch Bautätigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Maßnahmen, Wegebau, Fundamentbau, Errichtung) besteht die Gefahr, dass Gelege zerstört oder Bruten aufgegeben werden und somit das Tötungsverbot erfüllt wird. Durch die Einhaltung von in der Bauzeitenregelung festgelegten Bauausschlusszeiten ist eine vollständige Vermeidung einer Verwirklichung des Tötungsverbots erreichbar.
	3.4.28 Das Verbot von Baumaßnahmen in Bereichen, welche als Habitat oder potenzielle Wanderkorridore für Amphibien gelten, in der Zeit der Aktivitätsphase dieser Amphibien vom 01.03. bis zum 31.10. dient dem Schutz dieser Amphibien. Durch Bautätigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Maßnahmen, Wegebau, Fundamentbau, Errichtung) können Lebensräume und Wanderwege von Amphibien während deren Aktivitätszeiten beeinträchtigt werden und somit der Tatbestand des Tötungsverbots verwirklicht werden.
	3.4.29 Die Anzeige des Baubeginns zwei Wochen im Voraus dient der Ermöglichung der Überwachung der Einhaltung der Bauausschlusszeiten.
	3.4.30 Alternativ zur Anordnung von Bauausschlusszeiten kann grundsätzlich auch durch geeignete Schutzmaßnahmen in Verbindung mit einer fachlich qualifizierten Umweltbaubegleitung sichergestellt werden, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Nr. 1-3 BNatSchG im Hinblick auf Offenlandbrüter und Amphibien nicht verwirklicht werden. Die Vorhabenträgerin hat mit den Antragsunterlagen jedoch kein Konzept für solche Maßnahmen vorgelegt, sodass für eine Abweichung von den angeordneten Bauausschlusszeiten die Einholung der vorherigen Zustimmung der Genehmigungsbehörde zu etwaigen von der Vorhabenträgerin vorgesehenen alternativen Schutzmaßnahmen erforderlich ist. Bei der Zustimmung zur Abweichung von den im Genehmigungsbescheid angeordneten Bauausschlusszeiten handelt es sich um einen eigenständigen Verwaltungsakt, der von der Genehmigungsbehörde zu erteilen ist. Die Darlegung der geplanten alternativen Schutzmaßnahmen muss spätestens 8 Wochen vor dem geplanten Baubeginn erfolgen, um eine fachliche Abstimmung zwischen der Genehmigungsbehörde und der Oberen Naturschutzbehörde zu ermöglichen.
	3.4.31 Eine Aktivitätserfassung für Fledermäuse liegt nicht vor. Zur Vermeidung des Tötungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für schlaggefährdete Fledermausarten während der Aktivitätszeiten wird der in der Auflage aufgeführte Abschaltalgorithmus beantragt. Unter den in der Auflage genannten Bedingungen werden hohe Aktivitäten schlaggefährdeter Fledermausarten im Rotorbereich sowie dessen nahem Umfeld erwartet. Wird die WKA zu den angegebenen Bedingungen abgeschaltet, ist davon auszugehen, dass das Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle fällt und das Tötungsverbot für die Fledermäuse nicht berührt wird. Als Abschaltung wird ein Zustand definiert, der den Trudelbetrieb einer WKA einschließt, also keinen zwingenden Stillstand der WKA erfordert. Die Drehgeschwindigkeit der Rotoren wird im Trudelbetrieb mit aus dem Wind gedrehten Rotorblättern und aktivierter Windnachführung der Rotorgondel auf ein für Fledermäuse ungefährliches Maß reduziert.
	3.4.32 Die Gestaltung der Mastfußbrache zielt darauf ab, eine Attraktionswirkung auf Vögel, insbesondere Greifvögel, und Fledermäuse zu vermeiden. Mit der Anlage einer Brache mit geschlossener Vegetationsdecke, jedoch ohne Gehölzaufwuchs, wird dieser Anspruch erfüllt. So werden zum einen die Einsehbarkeit und damit die guten Jagdbedingungen für Greifvögel verhindert und zum anderen wird vermieden, dass aufwachsende Gehölze als Jagdhabitat für Fledermäuse fungieren. Bei der Festlegung des Mahdzeitraums zwischen dem 01.09. und 28./29.02 ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum der Anteil an abgeernteten landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung der WKA bereits derart hoch ist, dass durch die Mahd des Mastfußbereiches keine besondere Attraktionswirkung für weitere Greifvogelarten hervorgerufen wird.
	3.4.33 Die Möglichkeit, die naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen im Rahmen der Genehmigung einer Windenergieanlage umfassend zu kontrollieren, besteht nur bei Gewährleistung einer Datengrundlage, die Aufschluss über die Einhaltung der jeweiligen Nebenbestimmung gibt. Um Kontrollen durchführen zu können, müssen die Daten für die kontrollierende sachkundige Person verständlich und übersichtlich aufbereitet sein. Für die Kontrolle wird eine Prüfsoftware genutzt, die eine bestimmte Form der Datenbereitstellung benötigt. Abschaltalgorithmen, die auf ProBat basieren, werden zukünftig mit dem ProBat-Inspector überprüft. Der Zeitraum für die Datenvorhaltung begründet sich aus den Verjährungsfristen für Ordnungswidrigkeits- und Straftatbestände. Die Dateien sind nach dem Export nicht mehr zu verändern, da dadurch Fehler entstehen können.
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